
Rainer Wolf 
Das Recht im Schatten der Technik~:-

1. Technikkontrolle durch Technik 

Bürgerinitiativen gegen Kernkraftwerke sind die wohl policisch folgenreichste pro­
testbewegung. Vor Gericht blieben sie jedoch erfolglos. Mit Ausnahme einiger 
Bausrop-Entscheidungen, die nur episodischen Charakter hatten I, handelten sich 
die Kritiker der Kernenergie eine juristische Niederlage nach der anderen ein'. Nach 

einigen spekukulären Entscheidungen gegen umweltbelastende Anlagen im Bereich 
des Immissionsschutzes) zeichnet sich heute auch hier eine immer negativer wer­

dende Bilanz abi. Im Gegensatz dazu bietet die höchstrichterliche Rechtsprechung 
im Bereich des BauplanungsrechtsS durchaus Ansätze für erfolgversprechende Um­
weltschutzklagen, Sind doch Bebauungspläne noch immer mit guten Chancen vor 
den Oberverwaltungsgerichten erfolgreich anfechtbarO, Dies gilt mit einigen Abstri­

chen auch für das Fachplanungsrechtl, wo oft allein schon - wie die Kontroversen 
um Groß/lughäfen gezeigt haben! - die lange Dauer der Verfahren bewirkt, daß eine 

völlige oder teilweise Kurskorrektur vorgenommen wird, 
Dieser Befund erscheint nach der norrnstrukturcllen Ausgestaltung des Genehmi­

gungsrechts und des Planungsrechts paradox. Weisen doch das Atom- und das 
Immissionsschutzgesetz vergleichsweise klar gefaßte Genehmigungstatbestände auf, 
die der vollen richterlichen Nachprüfung unterliegen, während die gerichtlich nur 
eingeschränkt komrollierbare .> planerische Gestaltungsfreiheit.9 die Essenz des 
Planungsrechts ausmache Obwohl für einen Planfeststellungsbeschluß nach § t 7 
FSrrG ohne ergebnideitende Inhaltsbindung lediglich verlangt ist, die öffentlichen 
und privaten Behnge abzuwägen, ist hier die tatsächlich erreichte gerichtliche 
Kontrolldichte inzwischen höher als im atomaren Genehmiguogsrecht, das die 

" Zugltlch. e,ne A useln~nders.lzung mit Akunder Roßn.gel (Hrsg.), Recht und Technik Im Spannungs­
leId der Kemencrg"lekonlrovcrse, Opladen 1,84, 161 Seiten, )4,- DM. 

1 VG Wün:burg EI 74, 587 (Grafenrhcmfeld); VG Freiburg DVBI. 75. HJ (Wyhl); VG Koblcnz EI 77. 
'30 (Mülhcim-K'rlich); OVG Lüneburg DVBI. 78. 67 (Brokdorf). 

1 BVcrfGE ~9, 89 (Kalkar); 13, ~o (Mülhelm-X.rlich); 61, 8J (S."baeh); BVerwGE 61, 'S6 (Sude) und 
Urteil vom '9. [l, '981 (Wyhl), UPR 86, '07 H_ 

3 OVG Hambur~ DVBI, 71, 107 (ReYllOlds); OVG LüneburgDVBI. 7], 147 (Do'" Chemlc.aJ); GewArch 
78, H4; 80, 10); OVG Münster DVBI. 76, 790 (Voerde); OVG Berlin NJW 77, H8) (Oberjägerweg). 

4 BVcrwGE 55,15° (Voerde); 61, )J) (M3Cb.ch Ill); BVerwG DÖV 84, '14; OVG Bedin NVwZ 85. 7\6 
(SonnenscheIn); ove LUneburg NVwZ SI, 357 (8uschhaus 1); NVwZ SI, 106 (Buschh.u, 11), 

5 BVerwGE 41, }09 (Floatglas); OVG Berlin NJW SO. 1111 (\'{I<:>nlllgenlc); DVBI. 8. , t4i (HtlZkr:J., 
werk). 

6 Wie eme tmponsche Erhebung zeIgt, werden zwar nur ) % der m Krl(' gesetz .. n Pllne angegriffen, 
davon .ch.1Iem Jedoch Im Normcnkontrollvcrf>hrcn vor dem OVG lüneburg 'I, (vergI. duu Schaf'" 
ml.'f/Wollm1J\Jl, SL1d.bauwel, '9SS, S. 54 ff.). 

7 BVerwGE )6, 1 t 1 (Flughucn Fr.mkfun); 61, '9S . 
8 Vgl. Diecer Rucb., Flugh.ucnpl~uogen >.ls Politikum, Frankfurt - New York 1984-

9 BVerwGE H, )01; 48• 56 (8-4 1 ). 
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Rechtmäßigkeit einer Entscheidung davon abhängig macht, ob die »nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge« (§ 7 1I Nr. 3 AtG) getroffen 
1St. 

Es scheint, daß die an wissenschaftlich-technischen Standards orientierte Entschei­
dung der Genehmigungsbehärden viel weniger für Rechrsfehler anfällig ist als der 
Abwägungsvorgang der PlanfeststeJlungs- und Bauplanungsbehörden . Der unter­
schiedliche Grad an Abhängigkeit VOll technischen Fcsdegungen unterscheidet 
daher eine Genehmigungsentscheidung von einer planerischen Abwägung. Und der 
Grad der Technisierung scheint wiederum das Ausmaß der Immunisierung gegen­
über rechtlichen Bedenken zu bezeichnen. 
Gerade weil das Planungsrecht erlaubt, bei der Abwägung den einen Belang höher 
zu bewerten als den anderen, erfordert eben diese Gewichtung erhähten Begriin­
dungsaufwand. Während das juristische Paradigma der Abwägung zum kontrover­
sen rechtswissenschahlichen Diskurs einlädt'O, siche" dagegen in der Regel die 
Einhaltung von Grenz.we"en und sonstigen quantitativ fixierten Standards die 
Genehmigungsentscheidung vor rechtlicher Problematisierung, die für eine mate­
rielle Inhaltskontrolle immer weniger Ansatzpunkte bielet. 
Technik reglementiert sich zunehmend durch disziplineigene Sicherheicskonzepte 
und Risikobewenungen selbsr. Sie substiruieren die traditionellen Methoden der 
polizeilichen Gefahrenabwehr. Während es die herrschende Lehre im Polizei- und 
Ordnungsrecht strikt ablehnt, Auskunft über die Gefährlichkeit einer Men­
schenmenge bei Soziologen oder Psychologen einzuholen", ist die Defini­
tionsmacht der Juristen für den Bereich technischer Risiken längst gcb(ochen. Hier 
gilt: Alltägliche Gefahren lassen slch mit der Alltagserfahrung nicht mehr zuverläs­
sig einschätzen. Was gefährlich ist> sagt uns die Toxikologie und die Epidemiologie. 
Viele Gefahren können wir erst mit Hilfe hochentwickelur Meßtechniken wahr­
nehmen. Grenzwerte, Meß- und Berechnungsverfahren, UmrüslUngsfristen für 
Altanlagen und finanzielle Sanierungspakete machen heute den harten Kern der 
Umweltpolitik aus, der immer weniger durch Gesetze fixiert wird . Daß heute der 
Konflikt über die aktuelle Immissionsschutzpolitik nichr mehr an der Frage der 
Noveliierung des Bundesimmissionsschutzgesetzes> sondern der Änderung der als 
technischer Verwaltungsvorschrift aus norrmheoretischer Sicht marginalen T A· Luft 
entseeht", ist für den Wandel der maßgeblichen Steuerungsgräßen symptomatisch. 
Man streitet nicht mehr über Rechtsprobleme, sondern über die naturwissenschaft­
lich-technische Geeignetheit von Umweltschutzstandards. Der von Art. 2 Il GG 
geforderte Schutz von Leben und Gesundheit ruft mehr Mediziner a)s Juristen in die 
Arena der öffentlichen Diskussion. Wie die akluelle Problematik des Unglücks­
Reaktors von Tschernobyl verdeutlicht> bleibt der Jurist nur noch als Spezialist für 
die Anmeldung und Durchsetzung von Schadenersarzanspruchen gefragt. Die aktu­
elle Folgenbewältigung liegt in den Händen der Nuklearmediziner und Meßtechni­
kcr, deren Analysen nunmehr auch in den Medien höheren Nachrichtenwert 
erhalten als die politischen Konzepte der obersten Repräsentamen unseres parla­
mentarischen Regierungssystems. Im Koordinatensystem der Großtechnik sind die 
lradierten Institutionen von Rech( und Politik nur noch an der Peripherie zu 
lokalisieren. 

10 Vgl. duu K..1r1-Hemz L~d.ur, . Abwägung. - Eio neu« Plradigm. <Je< Verwalmngsre<:hu. Von der 
Einhell der Re<:htsordnung zum Reclll..lplurlli<mus, Frlllkfun 1984. 

11 VgJ. duu WoJ(g,ng Ho(fmann-Ricm, .Anschelllsgefohr .. und .Anschclnsv.",rsocher. Im PoUuore<:h!. 
In' Femchrih für W,clt.> Köln '97', S. Jl7 ff. (HS). 

I! FR vom '4 . ' . I,S6. 
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Erwiese sich die These von der Antiquiertheit des Rechts') als Maßstab für eine 
Inha!rskomrolle der Technik als zurreffend, bedeurete dies, daß der zu konstatie­
rende Rückzug der Rechtsprechung aus den Positionen materialer Rechtmäßigkeits­
prüfung weniger auf Erwägungen der politischen Opportunität als auf der realisti­
schen Einschätzung rechrsnormgeleiteter KomroJlmöglichkeiten beruht. Eine Kri­
tik dieser Entwicklung, die weiter auf einer Rematerialisierung des Rechts der 
Technikkontrolle beharre, wäre dann nicht nur im Bereich des aromaren Genehmi­
gungsrechts, sondern auch (ür alle weiteren ProbJemfeider der Technologiepolitik 
zur Folgenlosigkeit verurteilt 'l . 

1 J. Affirmative, lind hitisches TechnikTecht 

Das "Spannungsverhältnis VOll Recht und Technik. hat mit zunehmender gerichcli­
cher Virulenz der umweltpolitischen Konrroverse um die Kernenergie neben einer 
kaum noch übersehbaren Flut von Aufsärzen l1 und zahlreichen Monographien'6 zu 
etlichen wichtigen SamOlclpublikationen von Tagungsbeiträgen geführt", die um 
die Reichweite des Rechts und des Individualrechtsschutzes gegenüber den Risiken 
der technischen Entwicklung kTeisen. Doch blieb trotz der Fülle an LiteratUT der 

I} Vgl. d>Zu memen Auf»tz . Domlnanz der Te.:hn ik und Annqwenheu des Rechts<, der domn'chS! on der 
Ze,LSchrih Levl .. han erscheInt. 

,~ Duiibn h,n,U> begmnt SIch die These, daß nlcht nur Im t«hnrschen Recht. sondern generell eme 
mOlenale Grundrechtslheone nlchl möglich seI , rnllderweile unübcrhorbar bemtrkbv zu mach~n . So 
.uch Rober! Alexy. Theone der GrundrecJHe, Baden-Bad"" 198\. 

'5 Vgl. dnu ,Bgemem: Herschel NJW 68, 6'7 : Han, Huber, Da.< Rechl im lechnISchen Zeltlher, In : 
d<rs.,RechtsthCQn~, VerfassungsrechI, VolkerrC<hl. Sem '97', S. 571f.; Ernst Klingmuller. Techntsch.r 
Fortschritt on rechtlicher Wertung, In : Ftstgabe für Olllngcr, Zii"ch '969; Hans Herrmann Ebe,,!<"on, 
Technik und Recht, ",; Festschrift {ur LUlher, München '976, S. 47 If.: Rudiger Breuer. Direkle und 
Uldirckte Reoz.cpllon ,cchmsch« Regeln durch die RechuorMung, on: AöR '01 (1976). S.46ff. ; 
ß.ckhcrms, JuS 80, 9; Berg. GewArch 78 •• 81; umbr<ch., DÖV 8,. 700: Rolf Grawen , TechnlSch.r 
Fonschrm In suatlicher Ver:mlwonung. In: Fcs.schrifr fUf ßroermann, Berlin 198., s. 417 H.; NickJisch, 
NJW 82. 26n: ders., BB 8), .61. Kntisch: Erh,rd Dennrng«. Die Herausforderung der Technik an d" 
Rt<:hlln der le<:hnologJschen Gesellsch.ft, 'n : Un,vcrsltaS '970, S. I I H ; Diw Schefold. Bewahrung der 
Demokraue und w""ch..J.lich-lf"Chnrsche Emw,cklung, on : Ztotschrift für Schwcl~nlSchcs Recht '974 , 
$. I 11., und mlllc:senswenen kon~ep"onellcn Überlegungen jüngst Wienholz, DÖV 8$. 1)6. Spnlell zur 
Kementrg,e: Lokes, BB 78, 1'7; ders ., NJW 78,141; Breuer. DVBI. 7&, &19; Bender, NJW 78, '94\ : 
den ., NJW 79. '~1! : ders ., DÖV 80. 6H ; Wagner, DÖV 80, 170; der •. , BB 80. 1809; Samm", DÖV 8,. 
61~ ; NiekItsch, BB S"~ 10!; Ossenbühl, DÖV 81, 8J l ; WinrcrISch.fer, NVwZ 8f, 70). 

16 Hans ['elcr Plisehka, Techntsches Sieh .. h<".srech. , a.·r)in '969; August Hannmg, UmwellschlllZ und 
übcrb""eblichc hxhnlSche Noomung, Koln / Berlin/BcmnJMLinchco '976; Peter M:uburgcr, Die Reg.!n 
dcr Technik Im Rech., Köln/Berlin/ BonnfMünchcn ' 979; Chrostoph Degenh.n, KernenergIerecht, 
KolnIBerliniBonn/Munchen 198.; Fr>ukc H2Il<en-Di" Die Geühr Im Polizetrecht, Im Ordnung,,~chl 
und Im TechnlSche.n Sicherhtu . .,ech., Koln /Berlin/ Bonn/ München '98.; AndreJS RiILS!!eg, Die KOR ­

kretoslerung techruscher Stlndards Im Anbgenrecht. Koln/ BcrJi.n/ Bann/Munchen 19h; Klaus Vicweg. 
Alomrecht und k.rntechntsche Normung, Berlin 198. ; Thoma.< DarnS"dt. Ge{,hren3bwehr und 
Gd,h,,·nvorsorge, Frankfurt '98}; Pe,er MlIburger, A.omrechtiich. Sch.den<vorsorgc, KolnlBerlin l 
Bonn/München 198 J; Michael RooellenfilSch. Du .tomrechtlich. GenehmIgungsverfahren, Bcrlin 
198} ; Dietnch Murswoek. Die m.dich< Vcron,wonung {ur d, e Risiken der Technik, Berlin ,,8\; zum 
Problem der p"valen Nomue,;oung In der demokr.usch~n Vcrfos.u/lgsordnun&: Ursu\' Brunntr. 
Rcch'ssclzung durch ['"v,te. Züroch 198 •. 

'7 ß)umcl/ Wagrter (H15g.), Techmschc RiSIken und Rech. , K .. lsruh. '98,; OIN (Hng.), TechnISche 
Nonnung und Recht, Berlin/ Koln '979: D1N (Hng.). VerweISung lU { ,c(\\II)uhc Normen In Rechts­
vorschriften, Bulin/ Köln 1981; Gesellschaft rur Recht.:spolttik Trl.r (Hng.), Bitburger Gcspr,che 
Jahrbuch '981, München '98, ; Hosem:mnIWcmcr, Risiko - SeI"u"stelie ~wischen Rech, und Technik, 
Bcrli.n 1981; MunchlRcnnlRo5cr. Technik .uf dem Prüfstand, Essen '9h ; Nicklisch/Scholldiusl 
Wagner (H rsg.), Die Rolle d.s wI<senschnrtJich-rcchnoschcn S.chcrsl~ndl'$ be, der Genehrntgung 
chemIScher und kern lC"Chnoschrr Anl'gen, HCldeiberg 1981; Luke. (Hrsg.), Sech"",, Deul>che, A.om­
rl"Chls-SympoSlum. Kölo/BcrlinlBonn/München 1980; Lukes/Borkhofer (Hrsg.), Rechtliche Ordnung 
der Technik .Is Aulg,be der Indusoroege.sellschlfr, Köln/BcrlinJBonn/Munchen '980. 

24J 
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:J44 Kreis meinuogsbildender Akteure exkJusiv. Nur eine relativ geringe Zahl einschlä­
gig befaßter Verwalrungsnchter, hoher MiniSLerialbeamter, Syndici der Industrie 
und der EnergiewirtSchaft, Vertreter von Gutachterorganisationen und Großfor­
schungseinrichtungen bilden ein beständiges Kommunikationsforum, das sich um 
eine Kemgruppe einer Handvoll Rechcswissenschaftler gruppien, denen der Reihe 
nach die Ehre der Mitherausgeberschaft an den richtungweisenden Publikarionen 
zuwächst. 
Das Rekrutierungsmuster dieser spezifischen Form von .scientific community« ist 
das der informellen Kooptation. Kaum ein Gewerkschafter und sehen ein erkläreer 
Anwalt ökologischer Belange erhäh hier Gehör. Die Asymmetrie dieses Ensembles 
schließt eine polyphone Scimmführung zwischen den dominierenden Instrumentali­
sten und ihrer orchestralen Helfer nicht aus. Zwischen den Zielen der Ministerialbü­
rokratie, der Justiz und der WirtSchaft gibt es im Einzelfall oft erhebliche Differen­
zen. Der durch vielfache gcmeinsame Einsätze bekräftigte Grundkonsens über die 
politische Harmonielehre des Machtpluralismus setzt aber die allgemeine Anerken­
nung der Rolle seines jeweiligen Kontrapanes voraus . Auf dieser Basis kann dann 
das gemeinsame Musizieren des ausgewogenen instrumentierten Orchesters durch 
das geschickte Arrangement einiger Dissonanzen und Kontrapunktionen, die auch 
einmal geladene Außenseiter beizusteuern vermögen, nur an konzertanter Spannung 
zu gewmnen . 
Im interdisziplinären Meinungsabtausch respektiert jeder die Domäne des anderen. 
»Negative Koordination«'! wird so zur Maxime des Diskurses. Der Naturwissen­
scha{t1er referiere über den naturwissenschaftlichen Risikobegriff, der RechtSwis­
senscbaftler entwickelt Überlegungen zur Abgrenzung der Gefahrenabwehr vom 
VorsorgebegriH, der Ministerialbeamte skizziert die anstehenden umweltpolitischen 
Schwerpunktsetzungen seines Hauses, der Verwalcungsrichter nimmt Stellung zum 
Problem richterlicher Komrolldichte und der Vertreter der WirtSchaft dokumen­
tiert die ökonomischen Folgen übereifriger Genehmigungsburokraeje . 

Hier entfaltet sich ein informales "Clearing-System" zur Bewältigung der Probleme 
der Praxis, für die sich der Wen einer 11leorie nicht durch die Fähigkeic erweist, 
bisher übersehene Probleme aufzudecken oder scheinbar bewährte Lösungen wegen 
ihrer Eindimensionalität zu kritisieren. sondern vor aUem dadurch, "praktische 
Lösungen« zu präsentieren. Hier dominiere die instrumentelle Vernunft, die den 
strategischen Rechtgebrauch forciert, der Argumentationsstüaen und Rezepturen 
der Inreressendurchsetzung zu kreieren hat. Vorschläge zum legislativen Einsatz 
VOn statischen und dynamischen Verweisungen oder zur Verwendung von Verrnu­
rungsklauscln konkurrieren hier mit justizorientierten Überlegungen zur Reduzie­
rung des verwalrungsgerichtlichen Instanzenweges und zur Zurücknah.me der rich­
terlichen KontroUdichte. 
Aus diesem lUhmen fällt der von Alexander Roßnagel herausgegebene Sammelband 
über .Recht und Technik im Spannungsfeld der Kernenergiekoncroverse« heraus'9, 
der gerade diesen exklusiven Kommunikacionszirkel kritisiere und eine .demokrati­
sehe Diskursgemeinschaft« e~blieren helfen will (S. 12). Daß die darin enthaltenen 
Beiträge eben nicht die herrschaftliche Geometrie der Einflußreichen und Wissen­
den des politischen und wissenschaftlichen Establishments nachzeichnen, sondern 
vorwiegend Kritikern der Kernenergie das Wore geben, ist zunächst als - leider 
verspätete - publiziStische Kompensationsleisrung eine beachtenswerte editorische 
Tat. Da die Kernenergie sich zudem »zum Kampffeld für rechtsdogmatische 

,g vgl. d.zu Friu w. Sch~rp{, Planung als poliuscht:1 Prouß, Fn.nklurt '97J. s. 8S f{. 
'9 Die Im Tex, .ngduhnen Zi,.,e ,ummen aus den Beltl'gen die.oes SmlOlelb1Odes. 
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Konstruktionen und rechrspolitische Vorschläge entwickelt (hat), auf dem vorbild­
haft für andere Rechtsbereiche das grundsätzliche Verhaltnis von Stau und Recht zu 
Wissenschaft und Technik entschieden wird~ (S. 11), stehen die darin entwickelten 
kritischen Ansätze aber auch als Indikatoren für die juristische Argumentations­
dichte und -tiefe, die alternative Positionen gegenüber der modernen Technolo­
gieentwicklung bisher zu entfalten vermocht haben und können damit auch die 

Chancen des Rechts als Oppositionsprinzip aufzeigen . 
Die meisten Autoren verstehen sich im organisatorischen Kontext mit dem For­
schungsprojekt "Sozialverträglichkeit von Energiesystemen" und zur Enquete­
Kommission »Zukünftige Kernenergiepolitik« des Deutschen Bundestages. Auf 
drei thematischen Ebenen wird versuchr, eine alternative Rechlsoption zur herr­
schenden Thematisierung der Kernenergieproblematik zu entfalten. Peter Saladin, 

Hasso Hofmann, Peter Comelius Mayer-Tasch und Volker Neumann skizzieren 
die verfassungsrechtlichen Dimensionen. sodann werden die Entwicklungslinien der 
verwahungsgerichdichen Konfliktbearbeitung atom rechtlicher Generun igungen 
nachgezeichnet, wobei hier die Beiträge roJlenpluralistisch zwischen Herben 
Schattke aus der Sicht der Genehmigungsbehörden, Siegfried de Witt als Anwalt 
von Klägern gegen Kernkraftwerken und Dieter Czajka aus der Sicht eines Richters 
eines einschlägig befaßten Senates eines Oberverwahungsgerichts aufgeteilt sind. 
Schließlich suchen Alexander Roßnagel, Klaus Michael Meyer-Abich und Reinhard 
Ueberhorsr nach rechtspolitischen Alternativen. 
Alle Beiträge stehen im Zeichen einer rechtszenrrienen. die meisten im Zeichen 
einer justizzentrierten Betrachtungsweise. Mit einer Ausnahme postulieren sie den 
uneingeschränkten Primat des Rechts und fordern die Unterordnung der Technik 
unter die Leitbilder der Grundrechtsverwirklichung und des politischen Institutio­
nensystems . Einzig der Beitrag von Schattke (5. ~oo fL) plädiert für eine Einschrän­
kung der richrerlichen Kontrolldichte. Alle anderen AutOren versuchen, kontrollin­
tensivere Rechffi1äßigkeitsmaßstäbe zu entwickeln. Inhaltsbezogene Kontrolldi­
mensionen konkurrieren dabei ebenso mit prozeßorientierteo Ansätzen wie Argu­
mente. die aus dem positiven Recht abgeleitet werden. mit rechrspolitischen Forde­
rungen abwechseln, die auf die Reorganisation der Institutionen und des Verfahrens 
der Technikkontrolle 2.ielen, 
Über den Nurzen des von Saladin diskutierten Parlaments- oder Popularvorbe­
halts'c. einer umfassenden Sozialvenräglichkeitspriifung oder einer fest institutiona­
lisienen Technologiefolgenabschätzung, von "Parallel- .. oder »imegriener For­
schung«, die Meyer-Abich und Ueberhorsr vorschlagen, wird man um so ernsthaf­
[er nachdenken müssen, je dürftiger die inhaltsbeLOgenen Technikkontrollen ausfal­
len. Meine Kritik an den Kritikern der Kernenergie konzentriert sich im folgenden 
auf ihre Optionen einer Rematerialisierung des Genehmigungsrechts . Daß in der 
Umorientierung der judikativen Konrrollmaßstäbe auf prozeduraJe Kriterien der 
unrergesetzlichen Normentwicklung eine Chance gesehen werden kann. zu verhin­
dern. daß die Entwicklung der Technik vollends aus dem Ruder des Rechts läuft, 
habe ich bereits an anderer Stelle zu zeigen versucht" . 
Wahrend sich die Technikkritik als Element sozialer Protestbewegungen verbreitet. 
scheint der drohende Verlust des Nonuinterpretationsmonopols für die Mehrzahl 
der einschlägigen Arbeiten kein Grund zu sein, sich diesen Tendenzen ' vehement 
entgegenzustellen. Vielmehr machen sich maßgebliche Autoren zum Fürsprecher 

20 Vgl. dazu auch ChrlStoln G,.,r Pl'S',]01.Z>. Energ,eversorgung unl.r Rich,ervmbch,h. In, Der StoU' '979. 
S. 48 r ff .. und Wienhol, . OÖv g S. 136. 

~, KJ 84. 239 (~4&)· 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-3-241 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 11:34:42. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-3-241


dieser Entwicklung. Nicht alle sehen sich zwar wie Rudolf Lukes, der Doyen des 
deutschen Technikrechts. in der Pflicht. »den ungehemmten technischen Fortschritt 
zu sichern,,'" bum einer glaubt aber noch ernsthaft an eine durchgreifende 
Domestizierbarkeit der Technik durch Recht. 
Die meisten rechtswissenschafdichen Arbeiten verbinden skeptizistische Wesensbe­
schreibungen über das "Spannungsverhältnis von Recht und Technik .. mit einer 
äußerst pragmatischen Oriemierung der Rechrspraxis an den Bedürfnissen des 
neuen technischen Gravitationszentrums der Gesellschaft. Tn den Präliminarien der 
rechtseheoretischen Besinnungsversuche wird die Beziehung von Recht und Tech­
nik meist als schicksalhafte Bedrohung des Rechts dargestellt. Technik erscheint als 

"angewandte Naturwissenschaft .. ') und als ~werrfreier Prozeß" .... dem das Recht als 
"historisch gewachsene Wercordnung«'5 entgegengehalten wird. Daraus ergibt sich 
die Schlußfolgerung. »der Fortschritt in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis« 
erzeuge ein ., Defizit im Bereich des Rechts«'6. was den Eindruck fördert, »31s 
stießen sich technischer Fortschritt und Recht geradezu ab.". 

Die nurmehr lirerarisch gepflegte Klage um die Entsuhscancialisierung des Rechts 

siehe keine Hoffnung mehr auf eine Revitalisierung der normaciven Kraft positiv 
gesatzter Ordnungen gegenüber dem technischen Fortschritt. Dabei ist es üblich. 
die stille Trauer um die zu Ende gehende Staatlichkeit und um den verblassenden 

Glanz des Rechts. die manchmal noch in besinnlichen Wesens betrachtungen über 
das »Spannungsverhältnis von Recht und Technik" bekundet wird, mie einem 
praktischen Engagement zu verbinden. das der Rechtswissenschaft kaum mehr als 

Hilfsfunktionen im Prozeß der technischen Realisation zuweist. 
Ernst FOT"Sthoff - wie Volker Neumann in seinem kenntnisreichen Beitrag über 
die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge konservativer Techoikkritik zeigt 
(S . 88 fL)'8 -. einer der scharfsinnigsten juristischen Beobachter der scheinbar unauf­
haltsamen Technisierung der Welt, kann dafür als Beispiel gelten . Er hat die 

Veränderungen in der Struktur politischer Herrschaft auf die bekannte Formel 
gebracht, mit dem ~Dominantwerden der technischen Realisation .. habe der Staat 

»an Evidenz verloren~'9. ~Der harte Kern des heutigen sozialen Ganzen ist nicht 
mehr der S(aar. sondern die Tndustriegesellschaft«>o. Wahrend Neumann jedoch 

darauf insistiert. wie schwer es ForsthoH als Theoretiker falle, den Abschied vom 
Staar zu erklären. hatte er ihn in der Praxis seiner Gutachtertärigkeit zur privaten 
Technischen Überwachung längst vollzogen)'. Aus der pessimistischen Einschät­
zung der politischen Steuerbarkeit der Technik erwächst der affirmative Rechtsin­

srrumenulismus der meinungsbildenden juristischen Beiträge, für die Forsthoff 
noch immer der konzeptionelle Vordenker ist. Wenn der Widersland gegen das 
~Dominantwerden der technischen Realisation .. aussichtslos ist. bleibt (ür die 

juristische Praxis offensichdicb nur übrig, sie mit den Mitteln des Reches llanklerend 

abzusichern und ihr damit wenigstens ein Teilstück früherer Herrlichkeit zu 

H NJW 78,141 . 

') B~nder, NJW 78, '941 . 
'4 Lukts. NJW 78, 14z . 
• s Backh~nnl, JuS So, 9· 
26 s"llncr, BouR 80, 391. 
'7 A .•. 0 . 
18 Dag~Gen vcm.chläßigr N.umann die sozialwllsen,chafdich~n Bc-züge: So CDlSproch, die Ein';,h, 

ForllhoHs, die Du,duet2ung>schwäche des Umwdl.<cllulUS "su!,i.,. 'U$ der Tau.ehc, daß er .Is 
poliuscher Belang zu .lIgem.,n S~I , um "",en ,orgJnj",,(~n PJCron. zu finden (ForsthoH. S . • 6), d~r von 
Mancur Olson fnlwickdren .l..ögik koBdcnver Interessen. (TubIngen 1968). 

29 E.rn" Forsrho((, Der S,llI der Industrlegesdlschaft. München '97', S. '17. 
30 A .•. 0., $.164. 
3' Vgl. duu FOrslhofl, TechnISch. Überwacllung '960, S. 61 und 1966, S. zz. 
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erhalten. Wenn nämlich Forsthoff der Technik bestätigt, ein wesentliches Merkmal 

sei ihre -Affinität zur Macht~Jl, so erkennt er darin eine Eigenscha{t, die seil Jeher 
zum Selbstverständnis der Juristen gehörte. Nur durch die Affinität zur Technik 

scheint die angestammte Affinität der alten Norminterpreraciollselite zur Macht 
noch aufrecht zu erhalten . Die weitere Zurechnung zum Integral soz.iQler Herrschaft 
ist jedoch ohne den Preis der Instrumentalisierung des Rechts nicht zu haben. Der 

Jurist wird zum JustiLiar der Technik. 
Daher vollziehen juristische Darstellungen an der Schnittstelle zur PraJ<is einen 
überraschenden PositionswechseJ. Die kulturpessimistische Technikkritik weicht 

einem pragmatischen Rechtskonzepr. Die dichotomisierend verwendeten Gegen­
S3tZpaare "Statik - Dynamik«, "Wertordnung - angewandte Naturwissenscha/ten «, 

.. generalisierende Rechrsnonnen - technische Detailregclungen« erhalten nun eine 
eminent praktische Relevanz. Aus Wesensbeschreibungen werden rechtspolitische 

Rezepturen. Wird das Regelungsbedürfnis mit zunehmender Technisierung immer 
größer, je gefährlicher und komplizierter die Anlagen ausfallen, hieße es gleichzeitig 
"den Staat überfordern, wenn man das Ziel anstreben wollte, daß die Rechtsord­
nung die sicherheitstechnischen Fragen nach den jeweiligen Erkenntnissen und den 
Entwicklungen der Technik wtal, detailliert und variabel erfassen sollte«)). Dies 
z.wingt zu einer ebenso unexplizierten wie pragmatischen Revision der Grundan­
nahmen, die das Antinomiemodell von Recht und Technik in ein Adaptionsmodell 

transfonnien, wonach sich »die Rechtsordnung ... von der fortschreitenden Tech­
nik prägen lassen ... (muß, während) die Praktiken des auf naturwissenschaftlicher 
Basis Machbaren nur im Wege einer auswählenden und lenkenden RezepLion durch 
die Rechtsordnung verbindlich werden~H. Mit dem Konz.ept der "aufnahmeberei­
leo Flanke"H ist jedoch auch die Qualität der .. lenkenden Rez.eption« festgelegt. Der 
Primat des Rechts ist ~uf die Postulate "der Klarheit, Sicherheit und Verläßlichkeit« 

reduzierrJ6 . Wer das Denkmodell ontologischer Wesensancinomien zwischen Recht 
und Technik benutzt, muß dem Postulat vom inhaltlichen Primat des Rechts 
entsagen. Wer - wie Roßnagel (S. (J) - diese Wesenszuschreibungen aheptiert und 
dennoch das Konz.ept der Rekonstruktion des Vorrangs der Rechtsnonn verfolgt, 
gerät noewendigerweise in einen Begründungsnotsund für seinen rechtspolitischen 
Voluntarismus. 
Fragt man nach den Gründen, die Roßnagel und seine MitautOren bewegen, den 
Primat des Rechts über die technische Entwicklung zu beschwören, liegt der 
Verweis auf ein normatives Demokratieverständnis, ein daraus resultierendes wert­
bezogenes Politikkonz.ept und auf ein Staatsmodell auf der Hand, das die politische 
Steuerbarkeir von Wirrschafc und Technik voraussetzt. Danach hat das Recht .. als 

Kriterium der Beurteilung technischer Entwicklungen sich seiner eigenen, ihm 
geschichtlich zugewachsenen Gehalte seiner Zielsetzung auf Freiheit, Men­
schenwürde und Maehtbegrenzung zu besinnen" (Roßnagel, S. (7). Im Pathos 
dieses ebenso emphatischen wie empirisch z.weifelhaften Rechtsbegriffs postulien 
Roßnagel, Rechtswissenschaft habe »die Zicle der gesellschaftlichen Ordnung und 
Entwicklung zu formulieren, an denen sich energiepolitische Entscheidungen orien­
tieren können, und die Auswirkungen dieser Entscheidungen zu beschreiben und 
entsprechend zu bewerten . .. (und sollte auch noch) die Mittel bereitstellen, die es 
ermöglichen, die Entwicklung der Atomtechnik auf diese Ziele hin zu steuern" 

p Fomhoff, S. 34. 
H Breucr, ,.,.0. (Fn. IS), 5.49. 
J4 A .•. O., $.46. 
lS A.,.Q., $·47· 
)6 A .•. O. 
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(S. 11). Recht wird damit zum Leitbild und Rechtswissenschaft zum Leitzentrum 
der Technologie- und Energiepolitik schlechthin erklän. Zum ersten Opfer der 
Stilisierung der Jurisprudenz zur Universalwissensehaft werden die Disziplinen der 
gesellschaftlichen Realana.lysc, die doch zur sozialen Akzepunz von Risiken, zu den 
Geltungs- und Wirkungsbedingungen von Recht, zur Effektivität regulativer Politik 
oder zur Selektiviüt von lnteressenbemcksichtigungsmustern im politischen Pro­
zeß und in öffentlichen Anhörungsverfahren zu alJererst befragt werden müßten, 
bevor man rechtsdogmatische Schlüsse zieht und rechtspolitische Forderungen 

anmeldetJ7• 

Im Bemühen um eine aufklärerische Rekonstruktion des rechlsnormatjvcn Bewer­
lungshorizonts entdeckt man noch eine weitere blinde Stelle progressiven Rechtsge­
brauchs, die keineswegs nur :tuf Roßnagel und seine Mitautoren zurückfällt. Fast 
jede Kritik an der herrschenden rechtsdogmatischen Aufbereitung der Kemenergie­
kontroverse neigt dazu, selbstreferenuelle Aspekte des Rechtssystems zu verabsolu­
tieren. Die Nonnwirklichkeil ist damit ein Terrain, das die vom Postulat des 
Primats des Rechts geprägten Autoren nur kursorisch und mit durchaus unter­
schiedlichen Ergebnissen von ihrer Heimatdisziplin aus besichtigen. Primat des 
Rechts heißt immer auch Primat des Juristen als Norminterpreten. Für Roßnagel 
und Mcycr-Abich verschmelzen dabei Recht und Politik zu einem Syndrom der 
»guten Ordnung«, die trotzig der technischen Entwicklung entgegengestellt wird. 
Obwohl ihre Kritik an der Praxis adminisrrativer Kontrollen der Großtechnologie 
gerade die Entleerung inhaltlicher politisch-normativer Gehalte aufzeigt, basien ihr 
Gegenkonzept auf der Prämisse der Revitalisierbarkeit rechtlicher Ordnungsprinzi­
pien, die lediglich eingefordert. deren realgese!.lschafdiche Voraussetzungen jedoch 
nicht belegt werden. Der »unparteiische Staat« und die »unparteiische Wissen­
schaft« (Meyer-Abich. S. 232 fC) werden als Antithese der schlechten Realirät 
entgegengehalten, slau die Gründe restringierter staatlicher und wissenschaftlicher 
Entfalrungsraume zu erörtern . Werden Staat und Wissenschaft gar noch der "Prosti­
tution. bezichtigt (Meyer-Abich, S.239), hllt es dem Gegner leicht, darauf zu 
insistieren. daß selbsrverständlich auch Befürworter der Technik die moralische 
Rechtfenigung ihres Handeins in Anspruch nehmen ls. Der Wirklichkeitsverlust 
usurpiener Moral zur Begründung von Politik erweist sich dabei - wie noch zu 
zeigen ist - in zwei Versionen. Zum einen seellt die »progressive Utopie« Forderun­
gen, die die Grenzen der Änderbarkeic unseres Rechtssystems ersichtlich überstei­
gen, zum anderen beham die eher resignative Defensivposicion auf traditionsrci­
ehen Rechtsgrundsätzen. ohne ausgelotet zu haben, ob diese überhaupt noch eine 
reale Basis in der Welt der »technischen Realisation .. finden können. 
Aus der verdrängten Erkenntnis von der Antiquierrheit des Rechts entsteht die 
Sehnsucht nach der Aktualität des Rechts, und die Tllusion der Politik, die uns die 
Theorie des Sachzwangs verkündet}9, zeugt in ihrer platten Verneinung die Politik 

)7 Du DeSlntcre<<t an sozl.I""st'J1schahli,her lnfomllenhclt scheUlt symptomau<ch für weIte Teilt du 
Bürgcrmltlltivbcwcgung zu seUl. di~ ,j, Th<oncsubstitut lieber die Humanökologle bel .. gt. Zu den 
Folg"" eInes Recht,bcwußtsclns, daß semen gesellschaftlichen Kontexl n~Ie": Scheerer, KJ 81, l..ll . 

}8 Vgl. d.zu die Kntik VOn W,gner, ZRP 81, '9', der die phkauven Fonnulierungtn Mqer·Abl<hs 
sogleIch lur eine ApolOgie der Kerntechnik nu", .. Ger.'<!e bel eInem prommenlen VcnrCICf der Kr,,"ke! 
der Grolt .. chnologie Wirken ~rgtomcn .. "v. f:J,rl.,<tg"-"llen besand." p"",~ch. Nicht nur, daß Mcyer. 
Ab,ch Rechlspolitik offenSIchtlich fur eine DiSZIplin der he,"ven Dilen.ru balt, 111 der man ohlle 
RUCk.<lChl .ul Kon'ISlenz und Folgen beliebIge Forderungen WI. etwa elll Recht aul HeImat als 5urrogal 
em,-s Umwehgrundrcd", verbreiten darf, Wiederhol! rr seine umwehpoliu.;ch~ Wunschli"e auch noch 
sprachlich nahezu deckungsgleIch n.ch we<ugen Seilen (S. 1) I U. 1 )6). Redundanz ,,1 allerdings nur <In 
Qu,jiü,smerkmoJ der $ichcrheIfStechnik. 

)9 Vgl. dazu Hdlmut Schdsky, Der Mensch In der wlSscnseh.1tlichen Zivilisatlon,ln: den., Auf der Suche 
n"h der WirkJichkelt, MundIen '979, S. J r . Wie problem,,, .. ch übcrh~upl eine ~ons",en'e Begnindung 
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der Illusionen. Politik isc dann nicht mehr die "Kunst des Möglichen«, sondern die 
Artikulation von Wunschen; und Recht ist nicht die Disziplin der System;'llisierung 
des positiven Rechts. sondern die der Postulierung von ethischen Maximen. Folge­
richtig werden enttäuschte Erwartungen an Rechtsprechung und Umwehpolitik 
unverzüglich in die Postulation neuer Rechtsgrundsätze umgemünzt. Hier erweist 
sich dann das in weiten Teilen der Umweltschutzbewegung verbreitete Rechtsver­
ständnis nicht welliger instrumentell als das der Exponenten der herrschenden 
Meinung. Jede Doktrin scheim gut genug. wenn sie nur einen Strohhalm an 
Hoffnung offeriert. mit ihr könne der gesellschaftlichen Eublierung der Kernener­
gie Einhalt gebOIen werden. Popularvorbehalt. Parlamentsvorbehalt, Soz-ialverträg­
lichkeitsprüfung einer Technologie in den Genehmigungsverfahren, uneinge­
schränkte richterliche Kontrollkomperenz. Umweltgrundrecht und Staatszielbe­
stimmung "Umweltschutz", Verbandsklage und das Recht der Natur werden für 
eine juristische Einheitsfront gegen die Großtechnik mobilisiert, ohne ihre gegensei­
tige politische Interaktionsfähigkei[ zu prüfen. Allerdings richtet sich mein Einwand 
der Flucht in die umweltrechdiche Gebrauchslyrik wohlgemerkt weniger gegen die 
rechtspolitischen Optionen der einzelnen Autoren. die nur selten in sich wider­
sprüchliche Ziele verfolgen, sondern soll als Beleg für die Schwierigkeiten gelten, die 
angesrrebte Diskursgemeinschaft mit einer konsistenten rechtspo!irischen Linie 
unter den Gegnern der Kernenergie wirklich zu etablieren. Hier ist ein weit 
verbreitetes Desinteresse zu konstatieren, die einzelnen Ansätze auf ihre staatstheo­
retischen Implikationen hin zu befragen. 
Wie dringend und wie brisant einc st3ltstheoretische Einordnung von gängigen 
Strategien des UmweltrechtS ist, kann an folgenden Beispielen nur angedeutet 
werden. Wie selbstverständlich wird bei der richterlichen Kontrolle der Großtech­
nik von ihren Kritikern die Lehre vom unbestimmten RechtsbegriJf vertreten, die 

noch wenige Jahre vorher als Restriktion progressiver politischer Planung unter dem 
Stichwort »politische Kosteo des Rechtsstaats «'o nouert wurde. Desgleichen dürfte 
die zum Zwecke des UmweltSchutzes willkommene Statutierung einer objektiv­
rechtlichen Schutzpflicht des Staates gegenüber den Rechten aus Art . 2 JI GG" 
nicht mehr so ganz unhinterfragt positiv aufgenommen werden. wenn man sich 
ihren genetischen Komext in Zusammenhang mir der Entscheidung zu § :u8 5tGB 
vergegenwärtigt". Schließlich entstammt die gleichfalls umwehschi.itzerisch mobili­
sierbare » Wesendichkeitstheorie" allenfalls in der Abstraktion der Theorie dem 
demokratischen Gesetzesvorbehalt, in der Praxis der Rechtsprechung ist sie jedoch. 
wie Bäumün und Ridder zutreffend anmerken. eine Ausgeburt »der pädagogischen 
Provinz"') . 

lJ J. Zum Elend rtchurlicher TechnikkontrolLe 

Die Dichte materieller Rechtmäßigkeirsanforderungen als Vorgabe und Grenzzie­
hung für technische Risiken ist das zentrale Problem der richterlichen Kontrolle 

dcc Politik houlc OSI. hu S,ef.\Jl Breuer .m BelSplOl von MAl< Web .. und GL'<>'!; Luk :ics &'7.<11:' : S,cbn 
Bceucr. The lIIus\on 01 Poliu,,' POJiuc5 .nd R,uonali7.l1l0n In Mu Weber Md Georg Lukic<, 10: New 
Germln Cnllquc .6 (1981), 5·55 {{. 

40 Fntz W. Sch.rpf. Die poliuscben Ko.<ten de.< Rl"ch15.tu'''-S, Ttibmgen '9]0. 
4' BVeriGE 49. 89 ('4 1). 

4l BVcriGE J9. , (4 1). 

H Vgl . AK-GG. Rdnr. 62 zu An. 20 Ab •. '-}. 
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150 atomrechrlicher Genehmigungen. Die inzwischen d\lrch die höchsuichterliche 
Rechtsprechung entwickelte Methode der Auflösung dieser Kontroversen bestärigt 
die These von der Antiquienheir des Rechts als inhaJrJichem Maßstab der Risiko­
steuerung. Und die von Kritikern der Kernenergie dazu eingenommenen Positionen 
verdeutlichen wiederum den heimlichen Traditionalismus ihrer rechtspolitischen 
Konzepte, die gegen die Befunde ihrer eigenen Kritik an der Praxis der Rechtspre­
chung den inhaltlichen Primat des Rechts postulieren. 
Für die verwaltungsgerichdiche Kontrol\thematik lassen sich die folgenden Kon­
Oikcebenen abschiehten, die alle im Ergebnis wenig Hoffnung auf eine inhaltliche 
Steuerbarkeit der Technik durch materielle RechtmäßigkeitSkriterien aufkommen 
lassen : 
(I) die narurwissenschaftlich-technische Kritik, die vor Gericht unter Zuhilfenahme 

dissentierender Expertcn entfaltet wird, 
(2) Versuche der rechtSdogrnacischen Konturierung des InhaltS atomrechclicher 

Genehmigungstatbestände, 
(3) wissenschaftsmeoretische Kritik am ingenieurwissenschafcllchcn Risikobegriff 

und 
(4) Thematisierungen der richterlichen Kontrollkompetenz und prozessualer Aus-

schlußregeln gegen die Mobilisierung des Rechts durch DrictSchutzklagen . 
I. Gerade weil die ersce Ebene Bedenken gegenüber technischen Anlagen gleichsam 
auf eine Auflistung handwerklicher Mängel beschränkt. sind hier die Konflikte 
ebenso emotional aufgeladen wie ohne grundsätzliche Bedeutung für die dogmati­
sche Kleinarbeitung des atomaren Genehmigungsrechts. Man versucht weniger die 
Reichweite der durch § 7 II Nr. 3 AtG geforderten »Vorsorge« gegen Schäden 
konturenschärfer zu fassen. sondern konzentriert sich vielmehr auf die Ausfor­
schung des gleichfalls durch § 7 Il Nr. 3 vorgegebenen »Standes von Wissenschaft 
und Technik •. Die Kläger monieren fehlerhafte Schweißnähte, versprödete Werk­
stoffe. die Berechnungsverfa.hren für die Belasrungspfade radioaktiver Strahlung. die 
mangelnde Berücksichtigung von Studien über die Dosis-Wirkungs-Beziehung 
niedriger Scrahlendosen oder dic Ablehnung von Berstschutzvorkehrungen und 
entfalten damit eine naturwissenschaftliche Kontroverse, die das Gericht zur um­
fassende.n Sachaufklärung durch Sachverständigengut.lchten zwingen soll. Das 
Verwaltungsgericht wird damit aus der Sicht der Kläger zu einer weiteren Arena 
des enttäuschend verlaufenen Erörterungstennins . Sie wollen ihre naturwissen­
schaftlich-technischen Bedenken endlich gewürdigt sehen und sind um so unge­
haltener, wenn sie das Gericht bei Strafe der prozessualen Abweisung auf einen 
juristischen Diskurs l.U verpflichten sucht, der ilu-em Anliegen gar nicht gerecht 
werden kann. 
Solchen Auffassungen liegt die Prämisse zugrunde. das Atomrecht bestimme defini­
tiv, Kernkraftwerke hätten »sicher« zu sein und ihre Emissionen dürften eine 
gesetzlich klar erkennbare .SchädigungsschweJle« nicht überschreiten. Daher werde 
durch den Nachweis der Risikoimmanenz eines geplanten Vorhabens der Verstoß 
gegen die als absolut geserztcn Anforderungen des § 7 II Ne 3 AtG impliziert. Wer 
als fuchter primär auf naturwissenschaftliche Sachaufklärung setzt, vertritt somit 
entweder diesen absoluten Begriff 1I0n Sicherheit oder beläßt die Entscheidung über 
die Grenzen der tolerierbaren Risiken in der Diskursrarionalir:it der narurwissen­
schaftlichen Experten (vergl. dazu Czajk.a, S. 185 ff.). Nur wo diese zweifeln, 
entsteht ein RechtSproblem. Dies begrenzt den Problematisierungsgrad auf den 
Horizont des jeweiligen naturwissenschaIrUchen Paradigmas. Da das Niveau der 
Großforschung und Großtechnologie im entscheidenden Umfang sich einer Kritik 
von außen verschließt, sind nachweisbare handwerkliche Mängel allenfalls als 
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.Ausreißer« dcnkbar'4. Die Auswahl der relevanten Duen, ihre Interpreution und 
Wertung gibt zwar immer auch .Spielraum für unterschiedliche Deurungen und 
gegensätzliche Auffassungen« (Czajka, S. 186), die das Gericht veranlassen müßte, 
~in den Meinungsstreit der Techniker einzutreten .. <', erfolgt dies jedoch ohne 

genuin juristische Beuneilungskriterien, bleibt nur die wenig befriedigende Maxime, 
sich an der wissenschafrlichen Reputation der Gutachter zu orientieren oder »eine 
im letzten nicht mehr logisch begründbare Dezision« (S . 188) zu treffen, die zu 
Vorwürfen des naturwissenschafdichen Dilettantismus und willkürlicher richterli­
cher EntScheidungsmacht geradezu herausfordern muß. 
2. Das Modell der rechtsdogmatischen Komurierung des Sachvers(ändigcnbeweises 
verlangt demgegenüber, daß bei einer Risikobewcnung einer Technologie Wissen­
schaft und Technik "nur die Beuneilungsgrundlage. nicht aber das Maß der 
Wertung« sein dürften (Roßnagel, S. 201; de Witt, S. I S 7), und posrulien damit eine 
realisierbare Arbeitsteilung zwischen Richter und narurwisscnschafclich-techni­
schem Sachverständigen, der allein die empirischen Daten über Schadensumfang 
und Eintrimwabrscheinlichkeit zu liefern habe, w~hrend der Jurist die Wenem­
scheidung ueffeo müsse, wo die Toleranzgrenze des Risikos liege. Als Kompetenz­
regel des richterlichen »RechtS auf Leaterkennlnis,,~6 entspricht diese Prämisse der 

traditionsreichen, aber immer wieder in Frage gestellten Lehre vom unbestimmten 
Rechtsbegriff. Das Dilemma der ve.rwaltungsgerichtlichen Rechtmäßigkeitskon­
trolle gesetzlicher Bezugnahmen auf technische Standards besteht jedoch nicht so 
sehr darin, daß ein komplexer technischer Sachverhalt unter einen gesetzlichen 
Tatbestand subsumiert werden muß, sondern darin, daß potentiell konkurrierende 
nonnative Entscheidungsmodelle aufeinander treffen . Die Erkenntnis, daß natur­
wissenschaftliche Grenzwe.f/- und Risikodefinitionen nicht wenurteilsfrei sind 
(Czajka, S. 18S L; de Wiu, S. 154 H.; Roßnagel, S. 200 L), stellt zunächst nUr die 
Prozeßrechtsdoktrin des Sachverständigenbeweises (§ 106 VwGO, § 4[0 ZrO) in 
Frage; sie gibt keine Antwort auf die Frage, ob das Recht noch den normativen 
Primat gegenüber den technischen Srandards zu begründen vermag. 
Soll daher eine richterliche Entscheidung mehr sein als eine nur notdürftig kompe­
tenzrechrlich abgesicherte Dezision, muß sie sich in einer Weise inhaltlich begrün­
den lassen, die auf einer Kompatibilität der von Naturwissenschaft und Technik 
verwandten Begrifflichkeiten mit den Bewerrungsmaßstäben des Rechts beruht. 
Dies setzt zum einen eine Verständigung über homolog zu benutzende Begriffe der 
Sicherheit, des Risikos, der Gesundheit und der Umweltverträglichkeit voraus. Zum 
anderen verlangt. Kompatibilität nicht nur, daß naturwissenschaftliche Bewertungs­
grundlagen vom Recht als Sachverhaltse.lemente abgefragt werden, sondern auch, 
daß die darauf aufbauende rech die he Bewerrung naturwissenschaftlich-technische 
Gegenfragen nicht neu entStehen läßt. 
Bei der Suche der Verwaltungsgerichte nach qualitativen Anforderungen an die 
Reaktorsicherheit hat sich jedoch gezeigt, wie problematisch diese Voraussetzungen 
sind . Geht man davon aus, daß technisches Versagen eine inhärente Dimension der 
Technik selbst ist, die nicht absolut ausgeschlossen, sondern nur minimiert werden 
kann, und bejaht man gleichzeitig, daß weder aus dem Grundrecht des Art. 2 II GG 
noch aus dem vorrangigen Schutzzweck des § [ Nr. 2 AtG eine Reduzierung des 
Risikos »:auf Null. abgeleitet werden kann, liegt es nahe, zumindest nach einer 

44 Vgl. do.zu Ouo UUnch, TechnIk und Herrsduft. FranlUun "79. S. )56: Fundierte Kruik und ,bgesl­
ehene, Wissen üb.r die Probleme der Großfor5Chung kann .letztlich nur noch Im Pro)ekc selb" erzeugt 
werden ... 

4S BVcriGE 49. 89 (1)6). 
~6 B.yVGH DVBI. 67. 9l. 
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.Obergrenze~ (RoßnagcJ, S. 214 f.) ZU suchen, die bestimmte Schadensereignisse 
wegen der durch § 7 II Nr. ) AtG gebotenen Schadensvorsorge nicht überschreiten 
dürfen. So hat der VGH Mannheim in einer frühen Entscheidung den Ausschluß 
von Katastrophen -nationalen Ausmaßes. 47 zum Genehmigungskriterium erhoben, 
woraus dann das VG Freiburg seine Forderung einer Berstsicherung abgeleitet hat~8. 
Dem wurde entgegengehalten, daß auch Sicherheitsvorkehrungen versagen könn­
tenW. Gibt es keine absolut funktionssichere Technologie, so schützt nur das 
prin~ipic!le Verbot definitiv vor den ihr immanenten Gefahren. Gehr es nicht um 
den Ausschluß, sondern um die Steuerung von Risiken, bleibt jedoch die Frage, 
nach welchen Kriterien ein gradueller Zugewinn an Sicherheit mit den exponentiell 
steigenden Kosten der Sicherheitstechnik und ihren eventuell kontraproduktiven 
Nebenwirkungen - wie z. B. verschlechterten Wartungsbedingungen - rechtlich 
abzuwägen ist. Das für diese Fälle vorgeschlagene juristische Hausmitre! des ubiqui­
tär waltenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eröffnet hier keine Renaissance 
rechtsnorm bezogener Abwägung, sondern vielmehr die Möglichkeit, diesen Prozeß 
unter dem weiten Mantel des Rechts vollends durch betricbs- und ingenieurswissen­
schaftliche Kalküle aufzufülle.nso. 
Versuche, die »nach dem Stand von Wissenschah und Technik erforderliche Vor­
sorge gegen Schäden« (§ 7 11 Nr. 3 AlG) durch eine eindeutige Begriffserklärung zu 
operationalisieren. haben zwar wohlklingende Spr::tchutefakte wie Risikorest, Rest­
risiko, Gefahrenvorsorge, Gefahrenabwehr, Risiken mit und ohne erkannte Gefah­
renqualität zur Diskussion gestellt, die sich aber schnell als wenig trennscharf 
erwiesen haben. Die Pathologie dieses vergebl.ichen Diskurses, in der jeder Kritiker 
der Leerformelhaftigkeit der vorgestellten Definitionen sich gleichwohl im An­
schluß an seine vernichtende Beuneilung fremder Ansätze nicht enchalten mochte, 
neue eigene Begriffshülsen zu prägen, hat Wagner zu Recht als »juristisches 
Glasperlenspiel«l' bezeichnet. Daß sich auch das Bundesverfassungsgericht in die 
Begriffschimäre der .praktischen Vernunft«s' geflüchtet hat, läßt sich zwar treffend 
als Mißbrauch Kant'schcr Erkenntniskritik zu einem .plat!en Ausdruck der Alltags­
sp~che . (de Will, S. 149; Roßnagel, s. [89) verurreilen, in dem die "praktische 
Vernunft. nichts mehr verkörpere als "die Vernunft der Praktiker«, ändert aber 
wenig an der Tatsache, daß die durch § 7 n Nr. 3 AtG gebotene Vorsorge mit Hilfe 
der Rechtsdogmatik nicht h.inreichend kleingearbeitet werden kann, um die Ver­
nunft der Praktiker zu kontrollieren. 
Der Grund für den Mißerfolg dieser Bemühungen liegt in der unterschiedlichen 
Semantik von Recht und technischer Normung. Unbestimmte Rechtsbegriffe, die 
die erforderliche Gcfahreovorsorge umschreiben, operieren m.it qualitativen Begrif­
fen. Natur- und rngenieurwissenschaften versuchen zu quantifizieren. Recht impli­
ziert einen »binären $chemalismus«D, der eine klare Grenz.ziehung zwischen ge­
fährlich und ungefährlich, sicher und unsicher unterstellt. Der Risikobegriff der 
Technik basiert jedoch lediglich auf der graduellen Maxime der Schadensminimie­
rung und kennt damit keine absolute 5icherheir. Dagegen ist das binäre Konzept 
unbestimmter Rechtsbegriffe gleichzeitig die Bedingung für die rechtsdogmaLische 

47 VGH Man"heun OVBI. 76• HS (\44)· 
4S VG Froiburg NJW 77. )64S. 
49 VGH M .. nnh~lrn ET 8,. 849 (86\ (L). 
So Vgl. dllu schon HanntnglSchmleder, OB n (ß~ilagc Nr. (4) . 
\ I Wagner, NJW 80, 66\ (668). Weil dieses Vcrdik, auch (;1{ knuschc Alls, .. "" gilt (vgl . duu Winltr/ 

Sohl{". NVwZ 8\. 70)). erh.rto' SIch dir Thtse von der An'lqUlcrJhcu des Rechts als lnb"'LSkonlrolle 
der Technik . 

s~ BVerlGE 49. IH · 
n Nikl~ luhmann, R<chlSSYSl~m und RechlSdogmaUk. SIUtlgart, Berlin, Köln. Malnz '974, S. ;8. 
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Prämisse, aus ihnen könne nur eine richtige Entscheidung rechtlich abgeleitet 
werden. Diese ist jedoch im Kontinuum einer sich in einer statistischen Relation 

bewegenden Risikogröße ebenso prekär zu treffen wie die berühmte sophistische 
Frage zu beantworten, wann ein Pferdeschwanz bei sukzessivem Verlust von 
Quantitäten an Haaren seine spezifische. Qualität verliere. Das bekannte Problem 

des unbestimmten Rechtsbegriffs, der im Bereich seines »Begriffskerns .. regelmäßig 
keine, in den meist streitbefangenen Konllikczonen seines »Begriffshofes« aber um 
so diffizilere Abgrenzungsschwierigkeiten bereitet~4, dramatisien sich entscheidend. 
wenn puallelgeführte technische Normensysteme mit dem Recht als Entschei­

dungsgrundlage konkurrieren und wenn dem juristischen Argumentationskanon 

disziplinfremdes Expertenwissen entgegengestellt wird. Es ist nicht die Normstruk­
tur des unbestimmten Rechtsbegriffs, mil dem das Öffentliche Recht seit der 

polizeilichen GeneraJklausei ein produktives Verhältnis pflegt, sondern das verän­
derte soziale Umfeld, das in der R.isikodiskussion das Juristenprivileg der Normin­
terpret3tion in Frage seelle 
Die aufgezeigten Schwierigkeiten, triftige inhaltliche Grenzen für die Risiken einer 

Technologie aus dem Abwägungskanon des Rechts zu ermitteln, machen die 
Ausübung des richte.rlichen »Rechts auf Leu.terkennmis« prekär. Die höchstrich­
terliche Rechtsprechung hat dieses Kontrolldilemma durch die Betonung des »judi­
cial se!f - restraint. zu umgehen versucht. So hat das Bundesverwaltungsgericht mit 
Zunahme der Brisanz von Umwe!tschutzklagen seine früheren Ansätze, eine lük­

kenlose Inhaltskontrolle der Genehmigung großtechnischer Anlagen zu etablie­
renlI, bereits durch ~eine im JO Voerde-Urteilc vertretene These vom »antizipierten 
Sachverseändigengutachtco«16 dadurch erheblich gelockert, daß es technischen Ver­
waltungsvorschriften wie der TA Luft die Dignität präsumtiver Richtigkeit atte­
stiene. Damit blieb die aus der Lehre vom unbestimmten Rechtsbegriff folgende 

uneingeschränkte richterliche Rechtmäßigkeitsprufung formell unangetastet, jedoch 

h:men von nun an die Gerichte den Aussagegehalt technischer Normen als quasi­
empirischen Befund ihrer Entscheidung in der Regel zugrunde zu legen. Die 
Verkehrung eines materiell-rechtlichen Problems in eine prozessuale fragestellung 
kann man mit guten normtheoretischen Gründen kritisieren l7 , allein behebt diese 
Kritik noch nicht das nach wie vor bestehende Defizit an inhald.ichen Rechtmäßig­
keitskriterien . 
Folgerichtig hat die Erosion der These vorn antizipierten Sachverständigengutachten 
auch nicht zu einer Restauration der Lehre vom unbestimmten Rechtsbegriff 
geführt. So hat das OVG Lüneburg die Immissionswerte der TA Luft inzwischen 
als -normative Vorgaben aufgrund willkürfreier Ermittlungen und Festlegungen" 
der politischen Administrative bezeichnetl!, die nach »Abwagung und Wertung 

letztlich ... eine politische Willensentscheidung~ im Rahmen eines "von den Ge­
richten zu respektierenden Beuneilungsbereiches«l9 enthielten, aber noch offen 
gelassen, wo die rechtsstaatlichen Grenzen dieses Respekts liegen. 
Für das atomare Genehmigungsrecht hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner 
kürzlich verkündeten Revisionsentscheidung zum KKW Wyhl weiter eine dezi­

diene Renaissance der Lehre vom administrativen Beuneilungsspielraum eingelci-

54 Vgl. dazu Han,-Joachun Koch, Unbe",mrme Rechtsbegflffe und Enn<.<sen,ermächllgungen 'm Vc ..... a1-
tungsrecht, Frankfurt '979. s. 40 L 

IJ B VerwG DVBI. 71, 678 (W"urg.155cn) . 
S6 BVerwGE S5. >50 (>60). 
S7 Vgl. d>7.u Rittsueg ••. a. O. (Fn. 16), S. 107 (L, und Stndlcr, lJ1>R 8" 1 (, ) . 
S8 QVG Lüneburg NVwZ gs, H7. 
59 A .•. O., 5·3S 6. 
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254 tC1 60. Es hat damit die vom Bundesverfassungsgericht schon vorgezeichneten Über­

legungen aufgegriffen. die Gerichte dürften die Risikobewertuogen der Genehmi­
gungsbehörden nur auf ihre Rechlmäßigkeit überprüfen, nicht aber ihre eigenen 
Bewertungen an deren Stelle setzen 6L

• Hineer der kaum nachvollziehbaren Begrün­
dung der Einschränkung der richterlichen KonuoJldichte, die Exekutive verfüge 
»auch im Verhältnis zu den Verwahungsgenchlen über rechtliche Handlungsfor­
men, die sie für die Verwirklichung des Grundsatzes bestmöglicher Gefahrenab­

wehr und Risikovorsorge sehr viel besser ausrüsten«6" kann nur das Defizit 
rechtlicher Komrollmaßstäbe vermutet werden. wodurch eine judikaeive Überprü­
fung des Amalgam aus wissenschaftlicher und umwcltpolitischer Bewertung. d.ts 
jeder Risikoeinschätzung zugrunde liege, vollends prekär werden muß. Anders als 
noch im Sachverständigenjudikat dominiert hier allerdings deutlich der Gesichts­

punkt politischer Werrung. Damit greift das Gericht zwar ein Argumenr auf, das­
wie sogleich gezeigt wird - vor allem durch die Kritiker der naturwissenschaftlichen 
Risikoanalytik vertreten wurde, kehrt es aber gegen deren rechtsdogmatische Folge­
rungen . Folglich sind gerade die mit am stärksten fundierten Einwände gegen das 

bestehende System der Risikosteuerung ohne produktive juristische Relevanz. ge­
blieben. 

J. Einmal mehr erweist sich eine Kritik des Elends nur als Elend der Kritik. 
Bekanntlich suggeriert die ingenieurwissenschaftliche Definition des Risikos als 
quamifizierbares Produkt aus möglichem Schadensumfang und Eintrimwahr­
scheinlichkeit mathematische Objektivität. Die Attraktivität dieses Ansatzes liegt in 
seiner augenscheinlichen Präzision und der Kommensurabilicär unterschiedlicher 
Risiken. Geringe Schäden mit hoher Eintriltswahrscheiolichkeit werden so verre­
chenbar mit hohen Schäden und geringer Wahrschcinlichkeir, Miteinander korre­

lierbar erscheinen darüber hinaus die Risiken so verschiedener sozialer Täejgkeiten 

wie Zigarettenrauchen. Autofahren und Wohnen im Einwirkungsbereich eines 
Kernkraftwerkes. 
An diesem Verfahren kann zum einen kritisiert werden, daß eine empirisch valide 
Datengrund!agc über Schadensdimensionen und -häufigkeiten nur bei sozial einge­
führten Technologien vorhanden ist und bei neuen Entwicklungen durch Hoch­

rechnungen und Abschätzungen ersetzt werden muß. wodurch erhebliche Unsi­
cherheiten in Kauf genommen werden müssen6}. Wesentlicher ist jedoch der 
selektive und problemverurrende Horizont quantifizierter Risikobewertungen. 

Wie Roßnagel (S. 210) und Meyer-Abich (5. :lH) uni sono fonnulieren, ist "das 
ingcnieurwissenscha1tliche Instrumentarium ... blind (ür Schäden. die nur in der 
Sprache der Sozialwissenschaften oder der Politik beschrieben werden können«. 
Ausgeblendet werden damit die Folgen für die politische Freiheit. die Schönheit der 
Natur oder den sozialen Erholungswen6<. Zu Recht kritisiert auch de Wiu, der auf 

den angestammten Verwendungskomext der Risikoformel als Berechnungsmethode 
für Versicherungsprämien hinweist (S. 156), daß sie die soz:iale Bedeutung von 

~o Uneil vom '9.11. '985, S.'5 d., Un.il •• bdrucks. ; UPR 86, 107. 
~t BV,riGE 49, 89 (, 4) und dc-<>dicrt: 61, 82 (c 14) SOWIe VG Schl •• wig NJW 80, 1296. 
6. BVenvG, • . • . o. 
6) Vgl. duu Pou, zru So, g48; Siebert, ZfU 80,6,8; H.ppkt, ZlU 80, 64~; Conr.d/Krebsb.d·Gnoch, ZN 

SO, 8.6 und die Bem:ige m: Conr.d (Hrsg.), Gesellschaft, Technik und Risikopo)i,ik, HClddbcr<&- Ne", 
York '98) . 

64 In ge"dez.u .kuniler Wel s~ kon,ukarler, Roßnagel diese Erkenn,n". wenn er rur e,nen p.rl>rn.en"b~­
schlossenen Ri,ikogrenz"'e" tlOlnll (S. 1071.). D.n~(h soll -durch .. nen politlSch lU veranrwoneoden 
GfSM~gebuogs~kt < (S. lC9) .me quanm,",' /f5I"2ulegcnde Gf"Oße beschlossen werden, d.r die Obcr­
grenze der ,olen,rb"en G.f.hrend,memlOnen b •• llmm,. Da m:h Roßnagd !e'l.llich doch mll d(·m 
n~tU .. w!SScnschll,liehen Ri.ikobegriH ablindet, erbuh er die fonnoll. Porhm<!nu ... ,<rung der Technik­
kontroll. mll Clner Inh.ltlichen TedmlS,erung der PoJi,ik. 
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seltenen, aber mit verheerenden Schadensfolgen auftretenden Katastrophen ver­
zerrt. Nur für die Liquidität der Versicherung erscheint es unerheblich, ob sie 

einmal für tausend Todesfälle oder tausendmal für einen Todesfall eintreten muß . 
Gesellschafrlich werden jedoch die Dimensionen großer Schadensereignisse ~syste­
matisch unterschätzt« (Roßn~gel, S. 2(0). Hinzuzufügen bleibt weiter, daß auch 

dort, wo auf der Basis dieses selektiven Datenrahmens Risikovergleiche verschiede­

ner Technologien für gleichartige Schadensgruppen - etwa Todesfälle pro Ener­
gieeinheit - angestellt werden, sich weder Maßstäbe für die Akzeptanz noch für die 
Akzeptabilität von Risiken eotwieke!n lassen. Es bleibt allenfalls zu konstatieren, 
daß sich die Gesellschaft die mathematische Irrationalität erlaubt, die nach offizieUer 
Dacenlage statistisch ungleich höheren Risiken des Zigarecrenrauchens milder zu 

bewerten als die der radioaktiven Emissionen. Die Ermittlung der sozialen Akzep­
tanz bleibt damit ein Vorhaben, das sich nicht mathematisch auflösen läßt. 

Ähnliches gilt für die Fesrlegung von Emissions- und Immissionsgrenzwerten. 
Auch hier führt die Kritik am narurwissenschafdichen Erkenntnisrahmen nicht zu 
einer Verdichtung rechtsnormativer Kontrolldimensionen, sondern zu einer Erwei­

terung des Bewertungshorizontes, der durch eine dogmatische Kleinarbeitung 
rechtspolitischer Rudimentärformeln »Stand der Technik" nicht mehr bewältigt 
werden kann . Wie Feldhaus gezeigt hat 6

!, ist die Fesrlegung des für Emissionswerte 
maßgeblichen -Standes der Technik« ohne eine Vielzahl von Wertungen verschiede­
ner Gesichtspunkte undenkbar. Daher ist auch die Annahme irreal, Emissionsstan­
dards würden Rückhalle- und Vermeidungstechniken monofinal auf die Minimie­
rung eines Grenzwertes hin optimieren können. Vielmehr müssen konkurrierende 

Parameter berücksichtigt. werden. Dazu zählt nicht nur die Nutzen-Kasten-Rela­

tion, die sicherlich leicht in Verdacht gerät, Umweltschutz contra legem an ökono­
mischen Imperativen zu orientieren, sondern auch der Energieaufwand, die War­
tungsfreundlichkeit, die Betriebssicherheit, der Arbeitsschurz, das Entstehen von 
anderen Schadstoffen oder von gefährlichen Abfällen. Die Erstellung und Gewich­
tung einer Ziel- und Bewertungshierarchie, die diese konkurrierenden Variablen 
integriert, ist eine Aufgabe umfassender technikpolicischer Folgenabwägung, zu der 
die disziplinspezifische Kompetenz der Ingenieurwissenschaften, aber auch die der 
jurisrischen Auslegungsmethoden zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbe­
griHe nicht mehr ausreicht. 
Noch eindeutiger hängt die Fesdegung von Immissionsstandards von sozialen 

Wertungen ab. Bereits die Definition der Gesundheit und der zu schi.itzenden 
natürlichen Lebensgrundlagen unterliegt historisch veränderlichen Relcvanzkrite­
rien. Wo die Dosis-Wirkungs-Beziehung von SchadstOffen keine festen Schwellen­
werte erkennen läßt, ist die Grenzziehung zwischen gefährlichen und unschädlichen 
Konzentrationen ohnehin wissenschaftlich nur in der Weise zu beanrworten, daß es 
grundsätzlich keine ungefährlichen Expositionen gibr6

". Obwohl daher - wie die 
naturwissenschaftliche Grenzwertforschung erkennt - eine zweifelsfreie Grenz.zie­
hung »nicht möglich ist ... , (wird) für die gesetzliche und administrative Handha­
bung ... eine Verdich[Ung der Grauzone zu einer Linie verlangt, als bestünden 
aufgrund medzinischer Kriterien eindeutige Konturen zwischen einer gerade noch 
unschädlichen und einer gerade schon krankmachenden Dosis(,67. Nicht der Er­
kennrnisrahmen der Naturwissenschaften, sondern der Entscheidungsbedarf des 
Umweltschulzes macht eine Grenzwertfixierung erforderlich. Dies bedeutet, daß 

61 DVBI. 8" ,61. 
66 Pot!. ZfU 80, S4S; Si.ben, ZiU 80, 618; H,ppke, Z!U 80,644. 
67 Pott, a.l. 0., S. Sp. 
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256 das Vertrauen auf wissenschaftliche Objektivität als Garant für ein operatives 
Richcigkeitskriterium politisch-administrativen Handdns enuäuscht wird. Weil 
aber gleichzeitig das konkurrierende Richtigkeitsprinzip der rechtsnonnativ festge­
leg(en Wertentscheidung entfällt, wird die po~tische Abstimmung nach dem Mehr­
heitsprinzip für die Definition von Risiken aktuell. Wo aber die Politik gefordert ist, 
geraten fundamentalistische Einsichten über den kategorischen Imperativ ökologi­
schen Denkens ins Wanken. So richtig die Feststellung ist, daß durch Grenzwerte 
nur Schadsloffkonzemrationen lizensien werden, deren Unschädlichkeit längst 
nicht bewiesen ist, kann doch daraus nicht die poljtisch naive Schlußfolgerung 
abgeleitet werden, auf Umweltstandards grundsätzlich zu verzichten68

. Denn erst 
durch Grenzwerte wird die Schadstoffproduktion politisch reglementierbar69 . Aus 
der Einsicht in die naturwissenschafdiche Anzweifelbarkeit von Grenzwerten und 
ihrer umweltpolitischen Notwendigkeit müßte man vielmehr einschneidende Kon­
sequenzen rur die Grenzwertdiskussion ziehen. Umweltstandards wären danach 
nicht an der schwer einzulösenden Dignität der Wissenschaftlicnkeit, sondern an 
der Pragmatik ihrer Steuerungs- und Vollzugs(3uglichkeit zu orientieren. Nicht die 
methodische Validität eines möglichst elaborierten Meßverfahrens, sondern seine 
Eignung für die Verwalrungsroutine wären dann entscheidend70 , 

4. Im Gegensatz zu den Erwartungen der Gegner der Kernenergie bat jedoch die 
herrschende Meinung die Rechtsdogmatik zunehmend eingesetzt, um die prozes­
sualen Hürden zu erhöhen, die die Kontrollrestriktionen der entdeckten Beurtei­
lungsspielraume und »antizipierten Sachverständigengutachten« perfektionieren 
sollen. Damit vollendet sich die affirmative Karriere der Rechtswissenschaft, die sich 
hier als eine Instanz zur Demobilisierung von Recht erweist. Sie gibt .Anstöße zu 
einer Nonninterpretation, die Sachaufklärung entbehrlich macht, oder: Ersetzung 
von Sachaufklärung durch Rec1mdogrnatik« (Czajka, S. ,89)' 
Aus der Differenzierung in Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge hat das Bundes­
verwaltungsgerichr folgenreiche Schlüsse für die Reichweite des Individualrechts­
schutzes gezogen. Werden die Grenzdosiswerte des § 45 StrlSchV von JO mrern/a 
eingehalten, so könne das darüber hinausgehende Strahlenminimierungsgebot des 
§ 28 r Nr.2 StrlSchV, die Strahlenbclaslung auch unterhalb der Grenzwerte "so 
gering wie möglich zu halten«, keine weiter reichenden Ansprüche des Klägers 
begründen, da es ausschließlich dem Schutz der Allgemeinheit diene7T • Das den 
Grenzwerten zugrunde hegende" 30-mrern-Konzept" erschien dem Gericht nach 
den nMaßstäben praktischer Vernunft" für den Schucz des Einzelnen hinreichend, 
da die darin erlaubte zusätzliche künstliche Strahlenbelaslung »noch innerhalb der 
regionalen Schwankungsbreite der natürlicben Strahlcne.'<position« liege und das 
damit induzierte Risiko kleiner sei als das. »dem jeder einzelne von Beginn seines 

Lebens an unentrinnbar ausgesetzt ist«7'. 

Eine analoge prozessuale Delhematisierung hac sich auch für die nukleartechnischen 
Seörfa!l- und Kacastrophenrisiken angebahnt. Hier hat der VGH Mannheim den 

6S In der UmwdlSchulzbew..-gung Wird daher zunehmend die kategOrische Aussage -Jede GrcnnvertSCTI­
kung oberhalb "on Null ISt di" pOSllJve Smkuomerung emes besllmmten Ausmaßes ln Umwdr\'er­
scbmulZung. durch die EinSIcht verdrängt -Grenzwene smd besser ,I, mehlS. (so Pelcr W. Heller. 
Umwelt politik auf dem Holzweg, In' PrOjektgruppe ökol08'.<che Wtrucha/'I (Hrsg.), ArbelIen Im 

Einklmg ml( der Narur, Freiburg 1985. S, 14JhH). 
6, Es <rseh.mt bez~lehnend (ur die Subsurnllon des Umwelt.schuIZ" umer die lechnIsche Ranonalüll, daß 

die Umwe!tzerstorung don :un bedrohlichsten eongcschatzl w .. den muß, wo ,echnLSche Grenzwerte 
fehlen, 

70 Vgl. dazu .uch Knoepfcl/Weldner. ZIU 8J. 87 (.09). di~ • .,j den •• echniZI",,,,hdT Irrweg. d", dcutschen 
Umwclm.'chu hinwcuen UJJd darau, Seme rn~gdh.ftc Vollzug",,"uglichk<" .blenen. 

7' BVerwGE 61, 256 (>.65)· 
7' A.l.O., 5.,65' 
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Genehmigungstatoestand des § 7 II Nr.3 AtG in eine drinschützende Pflicht zur 
Gcfahrenabwehr und eine nur die Allgemeinheit betreffende weitergehende Scha­
densvorsorge aufgespalten71 • Dazu mußte der bis dahin von Ingenieurwissensehaft 
und RechtSprechung eir]Vernehmlich gebrauchte RisikobegriH re!ativien werden. 
Galt früher für d ie Reichweite des Rechtsschutzes und der öffentlichen Verpflich­
tung zur Gefahrenabwehr, .daß bei Gefahr ganz besonders großer und schwerwie­
gender Schäden die erforderliche Vorsorge auch noch gegen eine ganz entfernt 
liegende Möglichkeit des Schadenseintricts gefordert werden muß.7\ so soll sich 
nunmehr der Kläger nicht mehr auf die kollektiven Schadensdimensionen von 
Unfallen mit katastrophalen Folgen berufen dürfen, sondern nur noch auf die 
Gefährdung seines eigenen Lebens. Und da man sein Leben eben nur einmal 
verlieren kann, ist das Kriterium nur noch die Wahrscheinlichkeit der individuellen 
Schädigung, die bei Großunflllen ersichtlich gering ausfallt . Der naturwissenschaft­
liche Risikobegriff gilt damit nur noch für den Schutz der Allgemeinheit. Ist eine 
Verletzung der so limitierten Rechte des Einzelnen »nicht mehr zu befürchten, da 
die Wahrscheinlich.keit des Schadenseintriru hinreichend gering ist, findet auch 
seine Rechtsmache, von der Behörde Vorsorge zu fordern, ihre Grenze, auch wenn 
die Behörde aus Gründen des AUgemeinwohls gehalten bleibt. im Hinblick auf die 
Größe des Kollektivrisikos weitere Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Sollte die 
Behörde die aus Gründen des AJlgemeinwohls gebotene Vorsorge rechtswidriger­
weise unterlassen, so wird der Einzelne dadurch nicht mehr in seinen Rechten 
verletZt~75. Oder aus der Marmorkühle der neoklassischen Restauration des Indivi­
dualrechtsschunes einer von allen Sozial bezügen isolien gehaltenen Monade der 
bürgerlichen Gesellschaft in den offenen ZYllismus übersetzt: » Wer unter allcn 
Umständen einen Tod durch Verkehrsunfall dem Tode durch einen ReaktOrunfall 
vorzieht. hat nach den Geset,,-cn der Wahrscheinlichkeit eine größere Chance, die 
seinem persönlichen Geschmack am besten entsprechende Todesart zu erlei­
den«76• 

Nimmt man die Amputation des IndividuairechtSschutZcs vom Vorsorgegrundsatz 
des ImmissionsschutZrechts hinzun , so scheint eine weitere Diskussion von Recht 
und Technik umer rechcsdogmatischen Aspekten obsolet. Auch hier wird der nach 
dem »Stand der Technik« erforderlichen Emissionsbegrenzung des § 5 Nr.2. 
BlmSchG die drittschützende Wirkung abgesprochen, die allein den nach § 5 NT. I 

BlmSchG zu beachtenden Immissionswerten zuerkannt wird. Da diese Gren,,-wene 
nur in Ausnahmefalien erreicht werden, findet die praktischc Umweltpolirik von 
nun an im rechtSschutzfreien Raum statt. Versuchten kriusche Stimmcn zunächst 
noch die Überwindung des traditionellen Individualrechrsschuezes mit den neuen 
Gefahren der Kerntechnik zu begründen7 ! , so muß de Witt heute am Ende seiner 
Überlegungen konstatieren : ,.Je größer die Gefahrdung der elementaren Grund­
rechte des Einzelnen, desto geringer der RechtsschUlz~ (S. 162.). 
Wenn schon nicht einmal die technischen Gefahren und der technische Umwelt­
schutz vom Sehutzkonzcpt der Individualrechte ausreichend erfaßt werdcn, dann 
bleibt die aus der zutreffenden Kritik am selektiven ErkcnntnisTahmen des atOmaren 
GenehmigungsrechtS abgeleitete Forderung, § 7 II Nr. 5 AtG dahingehend zu 
erweitern. daß "im öffentlichen Interesse eine politische Bewertung des Sicherungs-

73 ET 81 , 8-4.9. 
74 ave MÜIlsttr ET 7S . uo (U9) ' 
7S VGH Maonheun ET h, 866. 
76 VG Karlsruhe OVBI. 78, 8S8. 
77 BVcrwGE: 65, )I). 
78 So etwa Winter, NJW 79. 197. 
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systems gegen nichttechnische Gefahren « vorzunehmen sei (Meyer-Abich, S. 236), 
ohne Aussicht auf Erhöhung des gerichtlichen Problembearbeirungsniveaus. Der 
drohende ~radioaktive Zerfall der Grundrechte .. 79 durch die Installation eines 

allmächtigen Sicherheits- und Repressionsapparates des .Ammstaates « (R. Jungk) 
bleibt ein politisches Menetekel, dessen verfassungsrechdiches Kemproblem weder 
im Rahmen des geltenden Rechts und schon gar nicht vor Gericht zu thematisieren 
ist. Die SozialveruägJichkeit einer Großtechnologie kann niemand ernsthaft zum 
Gegenstand verwalrungsgerichtlicher Kontrolle machen wollen. Politische System­
ebene und rechLSschutz.bezogene Projektebene haben keine gemeinsame Schnitt­
stelle, die für einen Transfer der makro-poliriscben Bedenken kompatibel wäre, und 
auf der Ebene der Polirik gibt es keine Instanz, die ihnen Rechtskraft verleihen 
könnte. 
Wieder einmal kann ein Projekt der kritischen Aufarbeitung eines gesellschaftlichen 
Konflikts nur die Stadien seiner eigenen Niederlagen protokollieren. Ein Großteil 
der von Roßnagel zusammengestellten Beirräge. die Gegenpositionen zur herr­
schenden Praxis zu formulieren versuchten, erweist sich somit gerade don nur noch 

von rechtshistOrischem [nteresse. wo sie sich am renektienesten enrfalten konnten. 
Die drohende Marginalisierung der Kritik würde nur noch verstärkt. wenn man die 
durch die Rechtsprechung betriebene Dethematisierung des materiellen Rechts 
nicht in die eigenen rechtsdogmatischen Konzepte aufnähme. 

IV. RestriJwonen für eme ökologISche Theone des Rechts 

Erfolgvcr.~prechende Alternativen zur materiellen Entrecbdichung des Genehmi­
gungsrechts sind nicht in Sicht. Zwar werden bereits Ansätze zu einer ökologischen 

Rechtstheorie diskutien80, ein signifiktnt verdichteter Emscheidungsgehalt isr je­
doch zunächst von ihnen kaum zu erwarten. Dies gilt auch für die Maxime der 

Zukunftsveramwonung. die der geistige Mentor dieser Ansätz.e. Hans Jonas, zum 
Inbegriff der Ethik der technologischen Zivilisation gemacht hatS'. Hasso Hofmann 
hat als einer der ersten Rcchtswissenschafder die ldee der mor:tlischen Verpflich­

tung gegenüber zukünftigen Generationen aufgegriffen und sie zu einem Rechts­
grundsatz auszubauen versucht, der seine Kritik am Konzept der nuklearen Entsor­
gung begründetS

'. Prominenre A uwren sind ihm gefolgt!]. 

Gehörte es schon lange zum Arsenal des Verfahrensrechts, gegen die .Schaffung 
vollende cer Tatsachen« rechtliche Vorkehrungen zu entwickeln, so interessien sich 
nun die zukunftsengagiene Rechtswissenschaft für das Problem der Belastung 
zukünftiger Generationen mit nicht mehr rückgängig zu machenden Entscheidun­
gen, die ihnen nicht nur die politische Dispositionsfreiheit zur Gestaltung ihrer 

79 Alexander Ro6nlgel. R,dio,kllv<r Zerfall der Grundrecl"" Mllnchen ,,84. 
So Ulrtch K. Preuß. Politische V<rantwortung und Burgerloyalu äl. Von den Grenzen der Verf""ung und 

des GehorslIllJ In der Demoknllc. Frankfurt 1984. S.>l> H.; Thomas BI:mkc. Rechl. SySlcm und Monl 
- Voruberlcgungcn zu emer okologlSch.n Vcriassungstheone. 'n: Fest5chrift für Schmld, ßaden-Bldcn 
198\. S. J9S H.; Karl-H.tn~ Ladeur, Voriibcrlcgungcn zu eoncr ökolog.schen Vcrf.S<ung,thcorlc. m : 
DuR S~ . ,85 ff.; Klau' Bosselnllnn. Wcnd'·~·lt.m Umwcltrccht. KJ Sr. )45 und Kj86, I. 

S I HAns Jon .... , D1< Pnnzlp der Verantwortung. V"rsuch ',ner Elhik für die IcchnologHche Zivili.auon, 

Frankfurt '97? S. 84 H. 
h Hasse Holmann. RechBfr:ogen der 'lom"en Enl<orgung, Slutlgan '981. 
8) Pe'tr S.hdln, VernnIWonung als Sl.~upnnz'p. BcmJStultg.rt, '984; Preuß, a.'. 0 .; podlech. AK-GG, 

Rdtu. ~J zu Art .• 11; Peter l-liiberle. Zelt und Verhssung. ,n: ders., V"Ü.smng .1. 611endiche, Prozdl. 

Berlin '97S. S. 191f. (So). 
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gesellschaftlichen Entwicklung nehmen. sondern sie iJberdies mit fremd produzier­
ten Risiken - etwa der Endlagerung radioaktiver Abfälle - eindecken. Daraus wird 
die Forderung abgeleitet. im ,.Interesse der Nachgeborenen« sollten ~Enescheidun­
gen möglichst revidierbar gehalten werden« (Meyer-Abich, 5. 131). 
Jonas' Ethik der technologischen Zivilisation basiert auf dem biblischen Postulat der 

familiären Verpflichtung, das treuhänderisch zu verwaltende Erbe dürfe nicht 
grundlos verschleudert werden, die Vater sollten den Söhnen einen wohl bestellten 
Acker hinterlassen. Die Erweiterung dieser Prämisse des guten Hausvaters auf eine 
Solidarität der Gesellschaft gegenüber künftigen Gesellschaften ist als Appell so 

einleuchtend, daß sich ein kritisches Räsonnement von selbst zu verbieten scheim. 
,.Natürlich. ist es verwerflich, wenn man die Energiereserven plündert, die Umwelt 

durch Schadstoffdepositionen zur toxischen Wüste mache, Arten vernichtet oder gar 
heimtückische Abfälle ohne Warnung für spätere Generationen deponiert. Allein 
die Umwandlung dieser Postulate in Rechtsgrundsätze und deren Begründung 
durch das positive Recht scheint hier klärungsbedürftig. 
Der juristische Begriff der Vetantwortung ist eine altväterliche Kategorie der 

personalen Zurechenbarkeit. Das durch die moderne Technik erzwungene Instirut 
der Gefahrdungshafrung zeigt bereitS, daß der zivil rechtliche Risikoausgleich auf 
verschuldensunabhängigen Krirerien gegründet werden muß!·. Doch damit nicht 
genug. Modeme technische Systeme tangieren auch die Reichweite des Kausalitäts­
prinzips. Im Umweltrecht dient die Berufung auf den Verursachergrundsatz heure 

mehr zur Erltlastung als zur Inpflichrnahme von Emittenten, deren individueller 

Beitrag zu einer Immissiooslage in der Regel gering und deren Schädigungsrelation 
kaum nachzuweisen isr. Auch geht es weniger um die Proklamation der Verantwor­
rung als um die Kontrolle der Verantwortlichen. 
Die Maxime der Zukunftsverantwortung ist daher als Rechtssarz nur dann sinnvoll, 

wenn sie sich als hinreicuend trennscharfer KonrroJlmaßstab für staatliches Handeln 
erweist. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, daß ihre Stilisierung zu einem 

kategorischen Imperativ des ökologischen Rechts, "tue niches, was zukünftige 
Generationen binden müßte", weder theoretisch noch praktisch haltbar ist. Die 
intendierte Befreiung der Zukunft von den Hypotheken der Vergangenheit haI die 
Freiheit der Gegenwart zur unabdingbaren Voraussetzung. Sie verlangt damit nichls 
weniger als den Sprung aus der Geschichdichkeit der Gesellschaft, ;luf der aber noch 

immer- wie Marx wußte - "die Tradition toter Geschlechter . . . wie ein Alp lastet«. 
Daß eine Gesellschaft immer wieder auf der Stunde Null ihrer Entwicklung 
anfangen sollte, kann niemand wünschen. Daß Unterdrückung, Armut, Seuchen 
und Aberglauben irreversibel überwunden werden sollten, wird niemand bestreiten 
wollen . 
Es geht also nur um das Unterlassen von vermeidbaren irreversiblen Entscheidun­
gen zu lasten künftiger Generationen. Dies setzt voraus, daß es nicht nur möglich 
ist, zu erkennen, was reversibel und nicht reversibel sein wird, sondern auch, was 
sich in Zukunft als schädlich und unschädlich erweisen wird . Gerade die Umwelt­
diskussion mit der ständig anwachsenden Flut von neu »cn[dcckten~ Schadstoffen, 
Wirkungs- und Folgewirkungs'Zusammenhängen sollte die Grenzen deutlich ge­
macht haben. in denen heute Aussagen über die Folgen von Teehnologien und 
dellen ihr~r Allt'Hlativ\:n ~em3(;h( wt'nh:n können. Was wirklich in Zukunft unkor­
rigicrbar sein wird, wird erst die Zukunf[ erweisen. Noch problematischer als die 
Prognose erscheint die Wertung, ob eine Entscheidung positive oder nega.tive 

84 Vgl. dazu RCgIl)~ Ogo<ck. UnterSuchungen 2Ur EntWIcklung der Gefähn:!ung$h~ftung Im '9.Jahrhun· 
dert. Köln - Wien '97\ . 

ZJ9 
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160 Folgen für die Zukunft haben wird. So usurpiert die gegenwarnge Bewertung 
notwendigerweise Teilbereiche von Entscheidungsfreiheit, die zukünfrige Genera­
tionen für sich in Anspruch nehmen könnten , 
Der Ethik der Veranrwonung liegt weiter die Vorstellung zugrunde. daß zukunfts­
belastende Enrwicklungen durch identifizierbare Entscheidungen eingeleitet wer­
den. Es ist jedoch nicht sehr aussichtsreich. im politischen System nach einem 
lokalisierbaren Ort zu suchen, wo dies geschiehe. Gleichfalls wird weder im 
ökonomischen System noch in der Großforschung eine institutionelle Ebene ausz.u­
machen sein. wo über Technologien »encschieden« wird. So scheiten die schlichte 
Übenragung der personal konzeptualisienen Echik der Verantwortung auf gesell­
schaftliche EntScheidungsprozesse regelmäßig daran, daß es in dem Gewirr aus 
Entscheidungen und NichlentScheidungen einer Vielzahl wechselnder Akteure 
keinen persönlichen Veranrwortlichen gibt. der die Wahl zwischen Alternativen zu 
bestimmen hättc. Ohne Zweifel hat das preußische Dampfkesselgesetz von 18 J 1 

nicht über die soziale Etablierung der Dampfmaschine entschieden, und auch unser 
Aromgesetz von 1959 konnte nur noch den rechtlichen Rahmen rür einen Prozeß 
abgeben, dessen Enrwicklungslillien sich liingst auf dem Weltmarkt herausgebildet 
hauen . 
Wer heute über die Irreversibilitäten der Zukunft mitzuentScheiden hilt, ist selbst in 
das Korsett unkorrigierbarer Entscheidungen VOn gestern eingeschnürt. Die Frage 
der atomaren Entsorgung steht heute nicht mehr gmndsätz.lich zur politischen 
Disposition . Radioaktive Abfälle, die bereits angefallen sind, müssen sicher ver­
wahn werden. Dies gebietee die Zukunftsveranrwonung, auch wenn damit Risiken 
auf künfcige Generationen transferiere werden. Hier allerdings zeigt es sich, daß der 
Grundsatz, Irreversihiliüten zu vermeiden, als graduelles Konzept durchaus zur 
Interpretation des positiven Rechts eauge. So wäre erwa im Hinblick auf die 
beabsichtigte nichtTÜckholbare Endlagerung die Einhaltung des Standes von Wis­

senschaft und Techni.k (§ 9 b III i. V. m. § 7 U Nr. 3 AtG) dahingehend zu interpre­
tieren, daß im Interesse eines .dynamischen Grundrechtsschutzes« späterer Genera­
tionen eine Aktualisierung und Optimierung des EntSorgungssystems nach dem 
jeweils neuesten Stand der Erkenntnisse gewährleistet sein müsse, was eine rückhol­
bare Lagerung erfordert. Künftige Generationen wären damit nicht vor vollendete 
Tatsachen einer nicht mehr korrigierbaren Entsorgungsstrategie, wohl aber vor ein 
von ihnen noch zu bewältigendes Problem gestellt. Zukunftsvennrworrung nicht 
als absolutes, sondero als relatives und auf soziale Konstellationen zu relation ieren­
des Prinzip hat Chancen, in das Rechtssystem Eingang zu finden. sobald es 
soziomorph konturien wird . 
Gerade an dieser Prämisse scheitert ein von Meyer-Abich in die Diskussion 
geworfenes Desiderat. dem sich soeben auch Bosselmann angeschlossen harss . Aus 
dem defiZitären Schutz der Narur im Konzept des bürgerlichen Rechtsstaates hat 
Meyer-Abich die Norwendigkeit einer Positivierung von Rechten für Tiere und 

Pflanzen in einer »Jtechtsgemeinschaft der Natur" (S. 23l und 236) gefordert. Es 
gelte. das anthropozentrische Rechtssystem, in dem Umwelt nur als Objekte "des 
menschlichen Absolutismus in der Natur,,86 anerkannt sei, auhugeben . Gegen den 
gut gemeinten ökologischen Imperus, die Diskriminierung der Natur als juristische 
Sache durch die Emanzipation zum gleichberechtigten Rechtssubjekt aufzuheben. 
werden nicht nur zynische Praktiker des Rechtsschutzes einwenden, um die Sache 

85 Klaus Micb,el Meyer-AblCb, Vom bürg .... lichen RechlSSL\31 zur Rechtsgemeinschaft der NON" ln: 
Scheidewege J9S1. S. S81 ff.; Bosselßllnn KJ 8\, Hj und dezidiert In KJ 86, I {f. Ähnlich Fcinberg und 
Spaemann ln: Bimb.cher (HI"3g.). Ökologie und ELhil!.. Stutlgan '980, S. t40{f. u. 180ff. 

86 Meyer-Ablch, •.•. 0 .• S. Ih. 
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der Natur werde es erst recht scblecht be.stelle sein, wenn man darauf wartete, daß 
sich Tiere und Pflanzen mit einer Klagschrift vor Gericht ihr Recht erstreiten, Wer 
außer den Menschen selbst könnte - wie auch Bosselmann in seinen Überlegungen 
zu Treuhandkonzepten für die Natur erkennt8, - die notwendigerweise gewillkürte 
Prozeßstandschafr für die auf Dauer unmündigen Rechtssubjekre der Natur aus­
üben? Gleich Kindern und Geisteskranken wäre sie unter menschliche Vormund­
schaft zu steIlenBi. Wird das Treuhandmodell vorn hohen Pathos des ökologischen 
Purismus belreit, bleibt wenig mehr als das Institut der allerdings dringend gebote­
nen Verbandsklage. 
Viele engagierte Naturschützer werden dagegen behaupten, sie wüßten, wie man die 
Belange der Natur durch mündelsichere Anlagen schützen könnte. Dies ist nicht 
nur deswegen problematisch, weil das Naturverständnis historischen Wandlungen 
unterworfen ist, sondern vor allem, weil das Projekt der Hege und Pflege der Narur, 
den Prämissen von der Überwindung des anthropozentrischen Absolutismus über 
die Natur diametral entgegengesetzt ist. Gerade die venneindich altruistischen 
Heger und Pfleger machen sich durch ihren naturliebelnden Protektismus zu 
Herren und Meistern der Natur8~. Auch hier gilt das Paradoxon, daß ein vorgeblich 
nicht-anthropozentrischer Entwurf nur \Ion einem anthropogenen Zentrum aus 
entwickelt werden kann. Und wer »seinen Frieden mit der Natur" dadurch machen 
will, daß er sich zu einer neuen »N:aurfrämmigkeit« bekehrte'o, tut dies in der 
denkbar naturfernsten Weise, mit der Natur als Objekt religiösen Empfindens doch 
wieder\.lm n\.lr durch den Menschen spiritistisch verarbeitet wird. 50 bleibt mit 
Günter Ropohl die Inkonsistenz dieser Naturphilosophie zu konstatieren, die 
einmal "die Natur nach menschlichem Maß (begreift und doch zugleich verlangt), 
die Natur dürfe nicht nach menschlichem Maß genutzt werden«~I. Daß aus der 
Narurfrömmigkeit leicht die Nacurfrömmelei - gleichsam das Opium des Fußvolkes 
der Öko-Bewegung - erwachsen kann, muß nicht weiter betont werden. Wie für die 
sozialen Projekte eines Naturrechts des Menschen bleibe auch für das asoziale 
K.onzept des Rechts der Natur der Erkenntnis Martin Luthers gültig: de jure 
naturae multa fabulamur91 . 

Wohl wissend um die Chancen materialer Fundamentalopposition schlagen viele 
Überlegungen letztlich doch noch den reformistischen Weg in die Diskussion des 
politisch-institutionellen Rahmens der Technikkontrolle ein. Man fordert ,.inte­
grierte Forschung« (Mcyer-Abich, S.2'p) und »Parallelforschung" (Ueberhorst, 
5.257) zur Inventarisierung und 5trukrurierung kontroverser Fragen der Risikobe­
wertung moderner Technologien und versucht, kommunikative Entscheidungspro­
zesse auf allen Ebenen des politischen Systems einzurichten, die aber lediglich die 
prozedurale Qualität der Enrscheidungsfindung erhöhen werden) keinesfalls aber 
eine Richtigkeitsgewähr übernehmen können. Das Posculat der »normativen Steue-

87 Bosselmmn. KJ 86 (I ff,J, 
88 Dagegen ,,' d~r Umkehrschluß, weil man Kind«n und Ge",e,kr.mkcn den Stams der Reclmsub,ekuvl' 

ü, nich, .bmell<:n könne, dürfe m~n ihn Tieren und Pflanzen glcochi:>.lt.. OI~hl .b'pTcchl'TI (Femberg, 
d ••• O,) unzulä.ss'g_ Wwrend Mcn<Chm als Gattung re.:hl.'lfälug ,md, weil SIe Innerhalb so~,.lcr 

Normensy51cmc handdn, iehlt Flor~ und F.UM die eigenschaft normgdelleten Verhaltens. Wer TIere 
und Plhnzen Zu RechlSmbJ~klen erkhn, nur weil manche Menschen aul Z(11 od"r d~uemd mehl zu 
vcr>nlwonlichen Rechtsh.ndlungen m der Lage smd, disknrnmLC1't diese, Indem er lene überhohl. 

89 Günler Ropohl, UnvoUkommmc Technik, F.....,klun '985. S. 117. 

90 So Meyer·Ablch (Hrsg.), Fnedcn mit der Natur, Fr<:ibur-g - Basel - Wien '979, $. )6. 
9' Ropobl, S, 1>1. 

9l V~. d,zu luch Sldan ßreuor, Sozl~lgcscluch,< des N~IUrrechl.S, Opl.d~n 1984. Soeben hat NikJ.. 
Luhm:tnn d>< Problrm .ul den Begriff gebrlchl, daß d,s NaturrechI gerlde don ",clu iunklloruere. wo 
~ um die Nalur gehe (ÖkolOgisch. Kommunikation, Opl.dcn 1986. S. I )4). Zur MIlk der ""<gencn 
Rechte lur die Natur- vgl. aueh die BCllr:>ge von Keller und Uebel"$ohn Ul di<sem Hef" 
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rung der technischen Entwicklung« wird von Ueberhorst nur noch am Rande unter 
dem Gesichtspunkt der Befragung der Rechtswissenschaft nach materiellen Bewer­
rungskriterien verfolgt (5 . 244 ff.). Ihm gebt es um eine Strategie der Organisierung 
des politischen Diskurses über Technik und somit um die Herstellung »eines 

Konsenses über Verfahren und Maßstäbe, mit denen Dissense in der Sache geklän 
oder in abstimmungsfähige Formen gebracht werden können* (S. 244). Sein Petitum 
für eine staatswissenschaftliehe Aufmerksamkeit bei der »Gestaltung der parlamen­
tarischen Arbeitsprozesse" (S. 250) verlangt zucreffend die Abkehr von der justiz­
zentrierten und allenfalls noch verwahungsverfahrensrechrlichen Perspektive der 
Umweltdiskussion. 
Alle Überlegungen zur institutionellen Reorganisation politischer Technikkontrol­
len können zwar eine verbessene Problembearbeitungskapa7.ität. nicht jedoch um­
welcpolitisch genehmere Entscheidungsinhalte verbürgen . Als Ausweg aus diesem 
Dilemma scheint sich hier eine populäre Problem lösung anzubieten: Dcmokratisie­
rung als ultima ratio. Wahrend die Vorschläge für die Etablierung einer umfassen­

den Tecbnologiefolgenabschätzung9l durch den Einbezug sozialwissenschaftlicher 
und naturwissenschaftlicher Politikberatung die Problemverarbeitungskapazität po­
litischer TechnikkoncroJle zu erhöhen versuchen. setzen die Befürworter eines 
Popular- oder Parlarnenrsvorbehaltes für kontroverse Großvorhaben vor allem auf 
die gesteigerte Legitimität des demokratischen Verfahrens9'. 

Das radikaldemokratische Konzept der Problemlösung mit Hilfe der Mehrheitsre­

gel konfligien jedoch mit Grundannahmen des ökologischen Fundamentalismus. 
Über Leben und Tod läßt sich niche abstimmen. Gerade wenn es um existentielle 
Grundfragen geht, gerät das Mehrheitsprinzip an seine Grenzen . Oder mit den 
Worten lIon Claus Offe: .. Mehrheitsentscheidungen können nur über solche Sach­
fragen getroffen werden, von denen angenommen werden kann. daß sie jedenfalls 
im Prinzip rcvidicrbar, reversibel oder hinsichtlich ihrer potentiellen negativen 

Konsequenzen korrigierbar sind,,?!. Nur wer die Stilisierung der Umweltpolitik zu 
einer Schicksalsfrage stark relativiert. kann sich guten Gewissens der Hoffnung an 
die Problemlösungskraft demokratischer Verfahren hingeben . Für den Radikalde­
mokraten sind wiedentm die Folgen zu bedenken, die aus der Profanisierung von 
5chicksalsfragen zu AJlragsproblemen entstehen. Plebiszit und sogar Massendissens 
können sich leicht in inkrementalistischen Projektverhinderungsspielen verschlei­

ßen. Niklas Luhmann hat jüngst auf die »Trivialität« des projekrfixienen Wider­
stands hingewiesen. der systemindifferem werde: ~Andere Entscheidungen bedeu­
ten nicht eine andere Ordnung. sie sind nichts weiter als Entscheidungen: Eine 
Straße wird gebaut oder nicht gebaut. Raketen werden stationiert oder nicht 

stationiert. Ein giftmüllbcladenes Schiff läuft aus dem Hafen aus oder es läuft nicht 
aus ... «9

6
. Schieche Zeiten für Fundamentalisten . 

9) Vgl. dazu P;uchen/G,esser/Conr,d . Technology Asse"ment - Technologlcfo!genabsch:"mng, Frank­
fun 1?7g; Thomas W:ildc. Rechtliche Aspekte von ·Tcchnology Assessmenr· , In: VerwAreh 67 (1976), 
5. J U. 

94 Vgl. dazu Pesulozza, •.•. O. (Fo . 20). 
95 Claus Off~, Poliusche Leglllm."on durch Me!"hellsent,cb.id""g. in : Journal (ur Sozi.lforschung u 

(198,), 5.}!! (}lI). 
96 Niklas Luhmann, WiderSl1nds~hl und poliusche Gew •. lt, 10 : ZRso~ 6 (1,84), S. )6 (4) . 
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